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Landkreis Biberach

Wichtiges in Kürze
12.-13.02.22 Ski- und Snowboardkurs 
  SV Schemmerhofen
18.02.2022 Impfangebot DRK-Haus Schemmerhofen 
  DRK-Ortsverein Schemmerhofen
25.02.2022 Blutspende-Aktion Halle Aßmannshardt 
  DRK-Ortsverein Schemmerhofen
25.02.2022 Baumschneidekurs 
  Obst- und Gartenauverein
03.-04.03.22 Ski- und Snowboardkurs 
  SV Schemmerhofen
05.03.2022 Papiersammlung 
  Gesangverein „Frohsinn“ Ingerkingen e.V.
05.03.2022 Papiersammlung 
  Liederkranz Schemmerberg e.V.
06.03.2022 Jahreshauptversammlung 
  Musikverein Aßmannshardt e.V.
06.03.2022 Jahreshauptversammlung 
  Liederkranz Schemmerberg e.V. 
12.03.2022 Mitgliederversammlung 
  Obst- und Gartenbauverein Schemmerberg
12.03.2022 Altpapiersammlung  
  Musikverein Aßmannshardt e.V.
 

Abfuhrtermine
  

Papiertonne  Mittwoch 16.02.2022
Gelber Sack   Donnerstag 17.02.2022
Müllabfuhr   Donnerstag 24.02.2022

Die weiteren Abfuhrtermine für 2022 sind auf unserer Home-
page wie folgt abrufbar www.schemmerhofen.de

 C Leben & Wohnen
C Ver- & Entsorgung
C Downloads 
C Abfallbeseitigungskalender 2022

Mitteilungsblatt vom 3. Februar 2022

Wegen eines akuten Krankheitsfalls konnte das Mitteilungs-
blatt zum 3. Februar nicht gedruckt und verteilt werden. Der 
redaktionelle Teil ist auf der homepage der Gemeinde https://
www.schemmerhofen.de/Home/Rathaus+_+Buergerser-
vice/Mitteilungsblatt.html einsehbar.

Wir bitten um Verständnis. Bürgermeisteramt

Kurzbericht zur Sitzung  
des Gemeinderats vom 07.02.2022

Öffentlicher Teil:

1.  Bekanntgabe von Beschlüssen 
 aus nichtöffentlicher Sitzung

  Die Beschlüsse aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 
20.12.2021 wurden bekannt gegeben.

2. Bürgerfragestunde

 Es waren 13 Bürger anwesend. 
 Fragen wurden nicht gestellt.

3.  Baugesuche

3.1. Bauantrag im vereinfachten Verfahren
  Neubau eines Wohnhauses mit Garagen auf Flst. 

166/3, Hopfenweg 4, Gemarkung Altheim
  Der Gemeinderat stimmt dem Bauantrag entsprechend 

der Vorberatung des Ortschaftsrats einstimmig zu.

3.2.  Bauantrag im vereinfachten Verfahren
  Neubau einer Lagerhalle auf Flst. 882/1, Riedweg 23, 

Gemarkung Altheim
  Der Gemeinderat stimmt dem Bauantrag entsprechend 

der Vorberatung des Ortschaftsrates einstimmig zu.

3.3.  Bauantrag im vereinfachten Verfahren
  Neubau eines Zweifamilienhauses mit Doppelgarage 

auf Flst. 489/34, Im Oberfeld 9, Gemarkung Alberwei-
ler

  Entsprechend der Vorberatung des Ortschaftsrates 
stimmt der Gemeinderat dem Bauantrag einstimmig zu.

3.4.  Bauantrag
  Errichtung eines Unterstandes für Verkaufsautomaten 

auf Flst. 1/2, Schloßstraße 31, Gemarkung Alberweiler
  Der Gemeinderat stimmt dem Bauantrag entsprechend 

der Vorberatung des Ortschaftsrates einstimmig zu.

3.5. Antrag auf Befreiung
  Errichtung einer freistehenden Überdachung für Gar-

tengeräte auf Flst. 329/14, Keltenweg 5, Gemarkung 
Aßmannshardt

  Der Gemeinderat stimmt der beantragten Befreiung 
entsprechend der Vorberatung des Ortschaftsrates ein-
stimmig zu.

3.6.  Bauantrag im vereinfachten Verfahren
  Neubau eines Geräteschuppens auf Flst. 995/13, Im 

Bohnenstock 7, Gemarkung Langenschemmern
 Der Gemeinderat stimmt dem Bauantrag einstimmig zu.
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3.7.  Bauantrag im vereinfachten Verfahren
  Neubau einer landwirtschaftlichen Lagerhalle auf Flst. 

38, Rathausstraße 4, Gemarkung Ingerkingen
  Vorbehaltlich der Beratung des Ortschaftsrates stimmt 

der Gemeinderat dem Bauantrag einstimmig zu.

4.  Öffnung Eichelsteiggraben Schemmerhofen
 - Vorstellung der Planung
  Südlich des Gewerbegebiets Eichelsteige in Schem-

merhofen verläuft der Eichelsteiggraben in einem Teil-
bereich verdolt. Die Überdeckung der Verdolung liegt 
stellenweise unter 0,5 m, was zur Folge hat, dass die 
Verdolung an unterschiedlichen Stellen bereits beschä-
digt oder gebrochen ist. Die Leitung läuft momentan 
ungesichert über das landwirtschaftliche Ackergrund-
stück. Im vergangenen Jahr hat sich der Grundstücks-
eigentümer nach den stärkeren Regenereignissen im 
Frühjahr bei der Gemeinde gemeldet, dass im Bereich 
der Verdolung vermehrt Wasser austritt und die Dole in-
standgesetzt werden soll.

  Weiterhin gibt es im Bereich des Flst. 653/4 Gemar-
kung Aufhofen eine Baugenehmigung einer ortsan-
sässigen Firma zur Errichtung einer Garage.Durch die 
nun auftretenden Probleme mit den Beschädigungen 
und dem Bauwunsch einer Firma wurden in den ver-
gangenen Wochen mit den Grundstückseigentümern 
Grundstücksverhandlungen geführt und die Planung 
abgestimmt. Die Planung wurde am Sitzungstag durch 
den beauftragten Ingenieur Herrn Schmid (ES Tiefbau) 
vorgestellt.

  Im Anschluss soll ein Antrag auf wasserrechtliche Ge-
nehmigung erstellt und beim Landratsamt eingereicht 
werden.

  Der Gemeinderat beschließt mit einer Enthaltung mehr-
heitlich:

 1.   Die Planung zur Öffnung des Eichelsteiggrabens wird 
gebilligt.

 2.   Der Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung wird 
erstellt und eingereicht.

5.  Hängleswiesen Alberweiler ökologische Umgestaltung 
des Aßmannshardter Mühlbachs

 -  Aktueller Stand der Baumaßnahme und weiteres Vor-
gehen

  Die Maßnahmen zur ökologischen Umgestaltung des 
Aßmannshardter Mühlbachs im Bereich der Hängles-
wiesen in Alberweiler und die darauffolgende Bewei-
dung mit Wasserbüffeln wurde bereits im vergangenen 
Sommer vom Landratsamt Biberach genehmigt. Im Juni 
2021 wurde ein Zuschussantrag für die Gewässerbau-

maßnahme eingereicht. Da fraglich ist, ob Fördermittel 
abgegriffen werden können wurde nach einer Alternati-
ve zur Refinanzierung gesucht.

  Es wurden Gespräche mit der Flächenagentur BW ge-
führt, ob evtl. über den Verkauf von Ökopunkten eine 
Refinanzierung erreicht werden kann. Grundvorausset-
zung für handelbare naturschutzrechtliche Ökopunkte 
ist die Zustimmung der unteren Naturschutzbehörde, 
welche mündlich zugesichert wurde.

  Wann, in welcher Zahl und zu welchem Preis die Öko-
punkte dann tatsächlich abgegeben werden können, 
kann erst gesagt werden, wenn diese auf der Handels- 
plattform eingestellt wurden und ein entsprechendes 
Angebot eingegangen ist.

 Der Gemeinderat beschließt einstimmig:

 1.   Die Baumaßnahme wird im Februar ausgeschrieben 
und in diesem Jahr umgesetzt.

 2.   Auf den Zuschuss aus dem Gewässerbau wird ver-
zichtet.

 3.   Mit der Maßnahme sollen Ökopunkte generiert wer-
den, die über das naturschutzrechtliche Ökokonto 
verkauft werden.

6.  Hochwasserschutz Mühlbach in Schemmerhofen
 - Vergabe der Planungsleistungen
  Das vergangene Jahr hat nochmals gezeigt, welche 

Auswirkungen Hochwasser auf besiedelte Gebiete ha-
ben kann. Im Ortsteil Schemmerberg laufen die Pla-
nungen für einen entsprechenden Hochwasserschutz 
bereits seit mehreren Jahren. Der Landkreis Biberach 
hat im Jahr 2017 eine Machbarkeitsstudie beauftragt, 
in welcher untersucht wurde, wie ein Hochwasserschutz 
entlang der Riss und deren Begleitgewässer aussehen 
kann. Nach Vorlage der Machbarkeitsstudie wurden 
erste Gespräche mit dem Ingenieurbüro RSI, welches 
bereits für den Hochwasserschutz in Schemmerberg 
beauftragt wurde, geführt. Im Rahmen des Gesprächs 
wurde ersichtlich, dass die Ergebnisse der Machbar-
keitsstudie nochmals auf die Plausibilität geprüft wer-
den müssen. Alternativ zu den vorgeschlagenen Lösun-
gen soll untersucht werden, ob evtl. ein Schutzdamm 
westlich der Ortslage vor der B465 wirtschaftlicher und 
zweckmäßiger wäre als die vorgeschlagenen baulichen 
Maßnahmen. Im ersten Schritt soll nun das Büro Rapp 
und Schmid mit vertieften Untersuchungen und hydrau-
lischen Berechnungen beauftragt werden um die oben 
genannte Fragestellung zu klären. Mit dem Ergebnis 
können dann Gespräche mit den Behördenträger und 
Zuschussmittelgeber geführt und die Förderfähigkeit 
abgeklärt werden. Eine Umsetzung wird voraussichtlich 
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erst in 5-10 Jahren realistisch möglich sein. Da es sich 
beim Mühlbach um ein Gewässer zweiter Ordnung han-
delt, ist anders als beim Hochwasserschutz in Schem-
merberg nicht das Land, sondern die Gemeinde Vorha-
benträger. Der Gemeinderat beschließt einstimmig das 
Büro RSI aus Ummendorf mit den oben genannten Pla-
nungsleistungen zu beauftragen.

7.   Aufstellung eines Bebauungsplans und Erlass örtlicher 
Bauvorschriften für das Gebiet „GE Ziegelei - Erweite-
rung“ in Aßmannshardt

 -  Abwägung der Stellungnahmen der Träger öffentli-
cher Belange und der Öffentlichkeit aus der frühzeiti-
gen Beteiliung

 -  Billigung der Entwurfsplanung und Beschluss über die 
erneute öffentliche Auslegung des Planentwurfs so-
wie die Beteiligung der Behörden und sonstige Träger 
öffentlicher Belange

  In Aßmannshardt soll östlich des bestehenden Gewer-
begebiets ein Stuckateurbetrieb angesiedelt werden. 
Im vergangenen Jahr im März wurde der entsprechen-
de Aufstellungsbeschluss gefasst und von 29.03.2021 
bis zum 29.04.2021 die frühzeitige Bürger- und Behör-
denbeteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB 
durchgeführt.Im Anschluss an die Beteiligung wurde der 
Bebauungsplanentwurf ausgearbeitet und an die Be-
dürfnisse des Gewerbetreibenden angepasst. Weiterhin 
wurden Gespräche mit einem Einwender aus der Bür-
gerbeteiligung geführt und eine Lösung ausgearbeitet. 
Außerdem wurde eine Abwägungstabelle erstellt, die 
die eingegangenen Stellungnahmen und Bedenken und 
einen Abwägungsvorschlag beinhaltet.

  Der Gemeinderat beschließt mit einer Gegenstimme 
mehrheitlich folgende Punkte:

 1.   Der Abwägung wird entsprechend den Abwägungs-
vorschlägen in der Abwägungstabelle entsprochen.

 2.   Die Entwurfsplanung in der Fassung vom 20.01.2022 
zum Regelwerk „GE Ziegelei – Erweiterung“ in Aß-
mannshardt samt Planteil, planungsrechtliche Fest-
setzung und örtliche Bauvorschriften sowie Begrün-
dung und Umweltbericht wird gebilligt.

 3.   Die Beteiligung der Öffentlichkeit wir gem. § 3 Abs. 
2 BauGB in der Form einer monatlichen Planausla-
ge mit Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung der 
Planung durchgeführt.

 4.    Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange, deren Aufgaben durch die Planung berührt 
werden können, werden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
unterrichtet und erhalten die Gelegenheit, sich zur 
Planung zu äußern.

8.   Aufstellung eines Bebauungsplans und Erlass örtlicher 
Bauvorschriften für das Gebiet „Untere Hofäcker“ in 
Altheim

 - Aufstellungsbeschluss
 -  Billigung der Entwurfsplanung und Beschluss zur früh-

zeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung

  In Altheim soll auf dem Gewann „Untere Hofäcker“, wel-
ches sich westlich vom bestehenden Baugebiet „Oberer 
Schleifweg“ befindet, ein Mischgebiet entstehen. Nörd-
lich des geplanten Gebiets und auf einer Teilfläche des 
Gebiets befindet sich momentan ein Gerüstbaubetrieb. 
Der Gerüstbaubetrieb möchte sich in diesem Bereich 
erweitern.Der Bebauungsplan soll in vier verschiedene 
Nutzungsbereiche aufgeteilt werden. Im Bereich der 
Nutzungsschablonen 1 und 3 sollen Lagerplätze und 
Lagerhallen des Gerüstbaubetriebs festgesetzt werden 
– wobei im Bereich der Nutzungsschablone 3 bereits 
ein Lagergebäude vorhanden ist. Im Bereich der Nut-
zungsschablone 2 soll ein Betriebsleiterwohnhaus zur 
Durchmischung des Gebiets entstehen. Im Bereich der 
Nutzungsschablone 4 soll eine Tagespflege im EG mit 
Ferienwohnungen im OG entstehen. Die Ferienwohnun-
gen sind so konzipiert, dass pflegende Angehörige dort 
Urlaub machen und die pflegebedürftigen Personen 
tagsüber in der Tagespflege betreut werden können. In 
der Tagespflege sollen 30 Plätze entstehen. Zusätzlich 
soll ein separater Bereich für Demenzkranke mit 15 
Plätzen entstehen.

 1.   Der Gemeinderat beschließt einstimmig für das in 
der Abgrenzungskarte vom 17.01.2022 dargestellte 
Gebiet, welches Teile der Grundstücke mit den Flur-
stücknummern 196 und 200/3 Gemarkung Altheim 
umfasst, einen Bebauungsplan mit der Nutzungsart 
„Mischgebiet (§ 6 BauNVO) und der Bezeichnung 
„Untere Hofäcker“ nach den §§ 2 Abs. 1 und 8 Abs. 
3 BauGB aufzustellen.

 2.   Der Planungsauftrag wird an das IB Funk aus Riedlin-
gen vergeben.

 3.  Der Planentwurf wird gebilligt.
 4.    Die frühzeitige Bürger- und Behördenbeteiligung wird 

gemäß den §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs.1 BauGB durchge-
führt.

9.   Kernhaushalt: Aufstellung des Haushaltsplanes und 
Beschluss der Haushaltssatzung 2022, Eigenbetrieb 
Wasserversorgung: Aufstellung und Beschluss des 
Wirtschaftsplanes 2022 - Beratung und Beschlussfas-
sung

  Der Entwurf des Haushaltsplanes 2022 wurde in der 
Sitzung des Gemeinderates am 06.12.2021 für den 
Kernhaushalt vorberaten. Das Investitionsmaßnah-
menprogramm wurde dabei für die Jahre 2022 – 2025 
festgelegt. Auf die wesentlichen Erträge/Aufwendungen 
sowie Investitionen im Kernhaushalt wurde in der Sit-
zung nochmals eingegangen. Der Wirtschaftsplan des 
Eigenbetriebs wurde in der Sitzung ausführlich erläu-
tert. Der Haushaltsplan und der Wirtschaftsplan für den 
Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Jahr 2022 wur-
de einstimmig vom Gemeinderat verabschiedet.

10.  Bericht über Spenden nach § 78 Abs. 4 GemO
  Der Gemeinderat nahm die eingegangenen Spenden 

zur Kenntnis.

Zu verzeichnende Bevölkerungsfortschreibung im Monat Januar 2022

Bevölkerungsstand 
am Monatsanfang

Ortsteile Geburten Zuzüge Sterbefälle Wegzüge Bevölkerungsstand 
am Monatsende

855 Alberweiler 1 4 0 2 858
814 Altheim 1 9 0 5 819
987 Aßmannshardt 1 4 0 9 983
1270 Ingerkingen 1 6 1 6 1270
1402 Schemmerberg 3 7 1 6 1405
3332 Schemmerhofen 1 18 2 26 3323
8660 Insgesamt 8 48 4 54 8658
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11.  Verschiedenes

11.1   Klausurtagung im Kloster Irsee
  Herr Bürgermeister Glaser informierte das Gremium 

über die geplante Klausurtagung am 19. – 20.03.2022 
im Kloster Irsee bei Kaufbeuren.

11.2  Erweiterungsbau Kita Alberweiler
  Herr Bürgermeister Glaser lädt das Gremium zu einer 

vor Ort Besichtigung des Erweiterungsbaus zur Kita Al-
berweiler vor der Gemeinderatssitzung am 09.05.2022 
um 18:00 Uhr ein. Wer möchte, kann sich da einen Über-
blick über die vorangekommenen Arbeiten verschaffen.

11.3  Änderungen beim Mitteilungsblatt
  Gremiumsvorsitzender Glaser berichtet über die plötz-

liche, schwere Erkrankung von Herrn Maier. Herr Mai-
er hat lange Jahre zuverlässig das Mitteilungsblatt 
gedruckt und geliefert und kann es jetzt leider nicht 
mehr leisten. Aus diesem Grund konnte letzte Woche 
kein Mitteilungsblatt ausgeliefert werden, auf unserer 
Homepage kann man die Ausgabe aber online einse-
hen. Herr Link hat sich dann mit Hochdruck auf die Su-
che nach einem neuen Verlag gemacht und kurzfristig 2 
Angebote eingeholt, vom Primo Verlag und vom Wagner 
Verlag. Beide Verlage bieten ähnliche Konditionen. Die 
derzeitigen Bezugsgebühren von 17 € jährlich für unse-
re Abonnenten können jedoch bei beiden Verlagen nicht 
gehalten werden und müssen zum nächsten Jahr an-
gepasst werden. Da die Kosten für das Mitteilungsblatt 
direkt schon bei einem Wechsel zu einem neuen Ver-
lag steigen, wird die Gemeinde Schemmerhofen dieses 
Jahr den Mehrbetrag übernehmen. Der Gemeinderat 
hat sich nach ausführlicher Beratung für das wirtschaft-
lichere Angebot der Firma Primo aus Stockach entschie-
den. Damit kann der Auftrag jetzt an den Primo Verlag 
vergeben werden und die erste Ausgabe erscheint so-
mit schon diese Woche.

An alle Schriftführer der Vereine der Gemeinde 
Schemmerhofen

In nächster Zeit finden wieder vermehrt die Jahreshauptver-
sammlungen der Vereine statt.

Wir möchten alle Schriftführer der Vereine dringend darum bit-
ten, für den Fall, dass sich durch Neuwahlen Änderungen in der 
Vereinsführung ergeben, dies dem Bürgermeisteramt Schem-
merhofen unter Tel.: 07356 9356-23 oder per E-Mail birgit.ha-
gel@schemmerhofen.de mitzuteilen. Wir werden dann unsere 
Vereinsliste und Internetseite entsprechend aktualisieren.

Sie helfen uns und damit auch dem Verein, da beim Bürger-
meisteramt regelmäßig Anfragen über die Vereine eingehen 
oder Einladungen bzw. Informationen verschickt werden.

Bebauungsplan für das Gewerbegebiet „GE Ziegelei –  
Erweiterung“, Gemarkung Aßmannshardt

- Erneute Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB -

1. Entwurfsbeschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schemmerhofen hat am 
07.02.2022 in öffentlicher Sitzung den nach Offenlage aktua-
lisierten Planentwurf des Regelwerks Bebauungsplan „GE-Zie-
gelei - Erweiterung“, samt Planteil, Textteil, Begründung, Um-
weltbericht und den örtlichen Bauvorschriften gebilligt. Der 
Planentwurf zum Regelwerk „GE Ziegelei – Erweiterung “ 
wurde bereits in der Zeit vom 29.03.2021 bis einschließlich 
29.04.2021 öffentlich ausgelegt bzw. die Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange um Stellungnahme gebeten. 
In der Sitzung am 07.02.2022 wurde die Abwägung der einzel-

nen Stellungnahmen, Anregungen und Bedenken vorgenom-
men.

Zum Bebauungsplan sind folgende Arten umweltbezogener In-
formationen verfügbar:

a)   Umweltbericht mit artenschutzrechtlicher Beurteilung mit 
Aussagen darüber, ob die Umsetzung des Bebauungspla-
nes an artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen schei-
tern wird.

b)  Eingriffs- und Ausgleichsbilanz

2. Öffentliche Auslegung des Entwurfs
Der  Gemeinderat  der  Gemeinde  Schemmerhofen  hat  in  
öffentlicher  Sitzung  am 07.02.2022 beschlossen, den aktu-
alisierten Planentwurf des aus Bebauungsplan und örtlichen 
Bauvorschriften bestehenden Regelwerks „GE Ziegelei - Erwei-
terung“, nach dem § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) erneut 
öffentlich auszulegen. Der gebilligte und aktualisierte Entwurf 
des Regelwerks vom 20.01.2022 wird mit Begründung in der 
Zeit vom 18. Februar 2022 bis einschließlich 18. März 2022 
beim Bürgermeisteramt Schemmerhofen, Hauptstraße 25, 
88433 Schemmerhofen, Zimmer 2.8 während der üblichen 
Dienststunden öffentlich ausgelegt.

Im Einzelnen gelten der Lageplan und Textteil vom 20.01.2022.
Der räumliche Geltungsbereich des aus Bebauungsplan und 
örtlichen Bauvorschriften bestehenden Regelwerkes „GE-Zie-
gelei - Erweiterung“ ergibt sich aus folgenden Kartenaus-
schnitten.

Planungsstand: 20.01.2022
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht während der Ausle-
gungsfrist abgegebenen Stellungnahmen bei der Beschluss-
fassung über das Regelwerk unberücksichtigt bleiben können, 
und dass ein Antrag nach § 47 Abs. 2a der Verwaltungsge-
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3. Vorgezogene Bürgerbeteiligung
Zur Darstellung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Pla-
nung wird der Allgemeinheit Gelegenheit gegeben, sich in der 
Zeit von Freitag, 18. Februar 2022 bis einschließlich Freitag 
18 März auf dem Rathaus Schemmerhofen, Hauptstraße 25, 
88433 Schemmerhofen während der jeweiligen Dienststun-
den über die Planung zu informieren, sich dazu zu äußern, 
bzw. diese mit dem Bürgermeister oder seinem Vertreter zu er-
örtern. Die interessierte Bürgerschaft wird gebeten, von dieser 
Möglichkeit der Mitwirkung an der Aufstellung des Bebauungs-
planes „Untere Hofäcker“ Gebrauch zu machen.

Schemmerhofen, 11. Februar 2022
gez. Glaser, Bürgermeister

Gemeinde Schemmerhofen 
Öffentliche Festsetzung der Grundsteuer 2022

I. Festsetzung der Grundsteuer für das Kalenderjahr 2022
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 07.02.2022 für das 
Jahr 2022 die Hebesätze der Grundsteuer A (für Betriebe der 
Land- und Forstwirtschaft) auf  320 v. H. und der Grundsteuer 
B (Wohn- und Geschäftsgrundstücke) auf  310 v.H. festgesetzt.
Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr 2022 
die gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, 
wird aufgrund von § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (GrStG) 
die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2022 in derselben Höhe 
wie für das Jahr 2021 durch öffentliche Bekanntmachung fest-
gesetzt. Für die Steuerschuldner treten mit dem Tag der öf-
fentlichen Bekanntmachung im Mitteilungsblatt der Gemeinde 
Schemmerhofen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn 
ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegan-
gen wäre. Mit dem Grundsteuerjahresbescheid 2021 wurde 
darauf hingewiesen, dass diese Festsetzung so lange gilt, bis 
eine Änderung eintritt. Dies gilt nicht, wenn Änderungen in der 
sachlichen oder persönlichen Steuerpflicht eintreten. In diesen 
Fällen ergeht anknüpfend an den Meßbescheid des Finanzamts 
ein entsprechender schriftlicher Grundsteuerbescheid.

II. Zahlungsaufforderung
Die Steuerschuldner werden gebeten, die Grundsteuer für 2022 
zu den Fälligkeitsterminen (15.2./15.5./15.8./15.11.2022 
und bei Jahreszahlern 1.7.2022) mit den Beträgen, die sich 
aus dem letzten schriftlichen Grundsteuerbescheid vor Veröf-
fentlichung dieser Bekanntmachung ergeben, auf eines der in 
diesem Bescheid angegebenen Bankkonten der Gemeinde-
kasse zu überweisen oder einzuzahlen.

III. Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese durch öffentliche Bekanntmachung bewirkte 
Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach dieser 
öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch bei der Gemeinde 
Schemmerhofen, Hauptstraße 25, 88433 Schemmerhofen er-
hoben werden. Durch den Widerspruch wird die Verpflichtung 
zur Zahlung der Grundsteuer nicht aufgehoben.

Schemmerhofen, den 08.02.2022
Glaser, Bürgermeister

richtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen 
geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen 
der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
oder hätten geltend gemacht werden können.

Schemmerhofen, 11.02.2022
gez. Mario Glaser, Bürgermeister

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften 
„Untere Hofäcker“, Gemarkung  Altheim

- Bekanntmachung über die frühzeitige Beteiligung der betrof-
fenen Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

1. Aufstellungsbeschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schemmerhofen hat am 
07.02.2022 in öffentlicher Sitzung beschlossen, den Bebau-
ungsplan „Untere Hofäcker“ samt örtlichen Bauvorschriften 
aufzustellen.

Der räumliche Geltungsbereich des aus Bebauungsplan und 
örtlichen Bauvorschriften bestehenden Regelwerkes „Untere 
Hofäcker“ umfasst Teile der Flurstücke Nummern 196 und 
200/3 Gemarkung Altheim. Der Geltungsbereich ergibt sich 
aus den folgenden Kartenausschnitten.

Planungsstand: 17.01.2022

2. Zweck der Planung
Mit der Planaufstellung sollen die planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für ein Mischgebiet geschaffen werden. Die Pla-
nung ergibt sich aus dem folgenden Kartenausschnitt.
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Um die Digitalisierung auch bei der Zählerstandserfassung zu 
fördern, ruft der Stromnetzbetreiber die Kundinnen und Kun-
den in seinen über 600 Konzessionskommunen dazu auf, den 
Stand ihres Stromzählers nicht mehr per Postkarte, sondern 
auf elektronischem Wege mitzuteilen. Ziel ist, dadurch CO2 
einzusparen, das beim Transport der Karten und bei der Pa-
pierproduktion zu Buche schlägt.

„In diesem Jahr haben wir im Regionalzentrum Oberschwaben 
die Aktion unter das Motto ‘‘Kinder“ gestellt, die wegen Coro-
na insbesondere durch geschlossene Betreuungseinrichtun-
gen besonders zu leiden hatten. Darum haben wir angeregt, 
den Spendenbetrag Kindergärten zugutekommen zu lassen“, 
erklärt Florian Katein. Dieser Vorschlag wurde von der Gemein-
de aufgegriffen. „Ich finde die Aktion der Netze BW großartig, 
weil sie Ausdruck partnerschaftlichen Verhaltens ist. Und wie 
wichtig Zusammenhalt ist, hat uns die Pandemie eindrücklich 
gezeigt“, freut sich auch Bürgermeister  Mario Glaser.  Auch  in  
der Kindertageseinrichtung  Lindenstraße  in Schemmerhofen 
war die Freude groß.

Über den Scheck freuen sich Kita Beauftragte Sabine Moll 
(v.l), Kommunalberater der Netze BW Florian Katein, Kitalei-
terin Evelyn Horsch, BM Mario Glaser und die Kinder der Kita 
Lindenstraße.

„Für die Kinder und deren Eltern waren die vergangenen Mo-
nate nicht immer leicht. Diese Spende ist eine ganz tolle Ges-
te, die sehr guttut“, dankt Evelyn Horsch, Leiterin der Kinderta-
geseinrichtung Lindenstraße. Für die Verwendung des Geldes 
gibt es auch schon eine Idee: Für die Beschattung der Außen-
anlagen soll ein Sonnensegel beschafft werden.Die Netze BW 
wird ihre Spendenaktion im Jahr 2022 fortführen. Dann mit 
einer neuen Zielsetzung. Denn den Zählerstand online mitzu-
teilen, ist aus Sicht des Netzbetreibers erst die ‘‘halbe Mie-
te“. Schließlich erhalten zuvor alle Netzkundinnen und -kun-
den eine entsprechende Aufforderung – per Post. Um diesen 
Hinweis stattdessen per E-Mail senden zu können, bedarf es 
einer Einverständniserklärung. Damit möglichst viele Kundin-
nen und Kunden diese der Netze BW erteilen, greift das Un-
ternehmen erneut auf das bewährte Anreizprinzip zurück. Die 
Vereine und gemeinnützigen Einrichtungen in den Kommunen 
wird es freuen.

Informationen zu Corona

Was ist eine Absonderungsbescheinigung?
In einer Absonderungsbescheinigung wird einer infizierten Per-
son, einer Kontaktperson oder einer haushaltsangehörigen 
Person zu einer infizierten Person die Pflicht zur Quarantäne 
über den erforderlichen Zeitraum bestätigt. Diese Bescheini-
gung können Sie zum Beispiel Ihrem Arbeitgeber vorlegen.

Stellenausschreibung

Bürgermeister Mario Glaser  
begrüßt neuen Mitarbeiter

Wissam Samara schloss mit enormem Fleiß im Oktober 2021 
seine 3-jährige Ausbildung zum Straßenwärter beim Bauhof 
der Gemeinde Schemmerhofen ab.

Am 1. Januar 2022 hat er nun seine Ausbildung zur Fachkraft 
für Wasserversorgung im Rathaus begonnen.

Schemmerhofener Kinder  
profitieren von Online-Meldungen

Netze BW spendet wieder das durch digitale 
Zählerstandserfassung eingesparte Porto
Einen Scheck in Höhe von 1.930,20 Euro übergab dieser 
Tage Florian Katein, Kommunalberater der Netze BW an eine 
Kindertageseinrichtung der Gemeinde Schemmerhofen. Die 
Summe setzt sich aus eingesparten Portokosten zusammen. 
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Daher  bittet  das  DRK  alle  Gesunden  zur Blutspende am:
Freitag, dem 25.02.2022
von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr
Mehrzweckhalle Aßmannshardt, Im Täle 50
88433 Schemmerhofen

Zur Sicherheit der Spender muss im Vorfeld ein Termin reser-
viert werden. https://terminreservierung.blutspende.de/m/
mehrzweckhalle-assmannshardt

Alle verfügbaren Termine finden Sie online unter: 
terminreservierung.blutspende.de

Auf allen DRK-Blutspendeterminen gilt die 3G-Regel!
Aufgrund der bundesweit stark angestiegenen Corona-Neuin-
fektionen erhalten ausschließlich Menschen Zutritt zum Blut-
spendelokal, die den Status geimpft, genesen oder getestet 
erfüllen. Bitte entsprechende Nachweise mitbringen (Anti-
gen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden, PCR-Test nicht älter 
als 48 Stunden). Um Wartezeiten und größere Menschenan-
sammlungen vor Ort zu vermeiden, können keine Tests beim 
Blutspendetermin vor Ort angeboten werden. Nach einer 
SARS-CoV-2-Impfung können Sie, vorausgesetzt Sie fühlen 
sich wohl, am Folgetag der Impfung Blut spenden. Wer Blut 
spendet, sollte gesund sein und sich fit fühlen.

Alle Informationen finden Sie unter  www.blutspende.de/coro-
na. Informationen rund um die Blutspende bietet der DRK-Blut-
spendedienst auch über die kostenfreie Service-Hotline 0800 
- 11 949 11.

Bürgerstiftung der Gemeinde Schemmerhofen

D’Fasnet wär jetzt wieder soweit, 
doch Corona verdirbt ons erneut dia 5. Jahreszeit.

Viel Jubel, Trubel, Heiterkeit, 
dofür isch im Moment no it dia Zeit.

Umso mehr sott ma an onser Gemeinde denka,
ond für d’Bürgerstiftung no a bisle was spenda.

Bürgerstiftung Schemmerhofen
Betreff: Zustiftung
IBAN: DE23 65450070 0000303020
BIC: SBCRDE66XXX
(Eine Spendenbescheinigung wird automatisch zugesandt)

Wann muss ich mich bei der Gemeinde melden?
Die Absonderungsbescheinigung für Infizierte Personen wird 
von der Gemeinde automatisch verschickt. Infizierte Perso-
nen können mit der Zustellung der Bescheinigung nach etwa 
3 - 4 Tagen nach Bekanntgabe ihres positiven Testergebnisses 
rechnen. Sollten Sie nach dieser Zeit noch keine Bescheini-
gung erhalten haben, können Sie sich bei der Gemeinde mel-
den. Haushaltsangehörige Kontakte zu infizierten Personen 
und Kontaktpersonen müssen sich bei der Gemeinde melden, 
wenn sie eine Absonderungsbescheinigung benötigen.

Für ein Genesenenzertifikat wenden Sie sich bitte an Ihren 
Arzt oder an eine Apotheke. Die Gemeinde stellt keine Gene-
senenzertifikate aus.

Standesamtsnachrichten

Im Januar 2021 wurden in der Gemeinde Schemmerhofen die 
folgenden Personenstandsfälle eingetragen, für die das Ein-
verständnis zur Veröffentlichung vorliegt.

 Sterbefälle 

Hildegard Mößlang geb. Haese                                            23.01.2022

Grüngut-, Altholz-, und Altglasannahmestelle

Abgabestelle Grüngut, unbehandeltes Altholz und Altglas: 
Grüngutsammelplatz bei Georg Hagel, Altheim, Handy: 0177 
9367172 an der Straße von Altheim nach Moosbeuren nach 
der Brücke über die B 465 links 

Öffnungszeiten:

Dezember - Februar  Samstag    11 bis 12 Uhr
März - Oktober  Donnerstag  17 bis 20 Uhr
  Samstag  10 bis 13 Uhr
November  Donnerstag  15 bis 18 Uhr
  Samstag  10 bis 13 Uhr

Für die Erfassung von Altglas sind Depotcontainer 
aufgestellt in:

•  Schemmerhofen beim Grüngutsammelplatz
•  Schemmerhofen bei der Mühlbachhalle
• Aßmannshardt auf dem Kiesparkplatz bei der  

Mehrzweckhalle

Verloren – Gefunden

Folgende Fundsachen wurden auf dem Bürgermeisteramt 
Schemmerhofen abgegeben:

Chip

Die Gegenstände können vom Verlierer/von der Verliererin auf 
dem Rathaus, Bürgerbüro, zu den üblichen Öffnungszeiten ab-
geholt werden.

Deutsches Rotes Kreuz                                    

Jede Blutspende zählt!
Der DRK-Blutspendedienst bittet dringend zur Blutspende
Täglich werden Blutspenden für die Heilung und Lebensrettung 
von Patienten dringend benötigt. Bedingt durch die kurze Halt-
barkeit von Blut  können  keine Reserven  aufgebaut werden.
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• Bauamt: 
 Markus Lerch  .................................................................  -28
 Karsten Krüger (Unterhaltung öffentliche Gebäude) ...  -27
 Simone Romer (Bauamt, Friedhofsamt)  .....................  -26

• Finanzen: 
 Gertrud Müller-Missel  ....................................................  -31
 Christina Brunnlechner (Kasse)  ...................................  -33
 Carola Krug (Kasse)  ......................................................  -63
 Sandra Bürk (Buchhaltung)  ..........................................  -32
 Monika Auberer (Buchhaltung, Mühlbachgruppe)  .....  -62
 Caroline Müller (Buchhaltung, Jungholzgruppe,  
 Abwasserzweckverband )  ..............................................  -68
 Nicola Frisch (Buchhaltung, ZV IGI Rißtal) ....................  -67

• Steueramt: 
 Stefan Behmüller  ..........................................................  -36
 Elisabeth Haid-Kopf (Steuern, Grundsteuer, 
 Wasser- & Abwassergebühren: Schemmerhofen, 
 Schemmerberg)  .............................................................  -35
 Barbara Musch (Grundsteuer, Wasser- & 
 Abwassergebühren: Alberweiler, Altheim, 
 Aßmannshardt, Ingerkingen) .........................................  -34

• Wasserversorgung
 Sebastian Scheffold  ......................................................  -38
 Notfallnummer  .......................................  0176 32355182

Kirchliche Nachrichten 
der Seelsorgeeinheit Schemmerhofen

Verlässliche Seelsorge in der Seelsorgeeinheit Schemmerho-
fen. Folgende Möglichkeiten haben Sie, um diese Seelsorge 
in Anspruch zu nehmen:

Telefon:
• Kath. Pfarramt der Seelsorgeeinheit
   Schemmerhofen 07356 / 9379-0
• Pfarrer Kilian Krug 07356/9379-0  

Kilian.Krug@drs.de
• Pfarrer Serge-Faustin Yomi  07356 / 9379-0 

 sergeyomi2@yahoo.fr
• Schwester Viktoria Weber 07356 / 9379-21 

 MViktoria.Weber@drs.de

Postweg: 
Kath. Pfarramt der Seelsorgeeinheit Schemmerhofen
Käppelestraße 16, 88433 Schemmerhofen
E-Mail:           stmauritius.schemmerhofen@drs.de
Homepage:  www.se-schemmerhofen.drs.de

NOT- UND BEREITSCHAFTSDIENST

12.02. – 20.02.2022  
Tel. 07356 / 9379-13
Information zum Notfalltelefon:
Der Anruf auf das Notfalltelefon (-13) wird zu einem Pries-
ter weitergeleitet, dieser kann die Nummer des Anrufen-
den nicht erkennen. Wir bitten alle Anrufer Ihren Namen 
und eine Rückrufnummer anzugeben. Der diensthabende 
Priester wird Sie schnellstmöglich zurückrufen. Bitte rufen 
Sie auf dieser Nummer nur im Notfall an. Ansonsten steht 
Ihnen das Pfarrbüro zu den üblichen Öffnungszeiten zur 
Verfügung. 

Die Bürgerstiftung Schemmerhofen wurde am 16. Dezember 
2007 von der Gemeinde Schemmerhofen errichtet und verfügt 
inzwischen über ein Stiftungsvermögen von über 75.000 €.

Die Bürgerstiftung Schemmerhofen unterstützt soziale, ge-
meinnützige und kulturelle Zwecke im Gebiet der Gemar-
kungsgrenzen der Gemeinde Schemmerhofen.

Bisher konnten folgende Institutionen und Zwecke unterstützt 
werden:

• Schülerzeitung und Schulsanitäter an der Mühlbachschule
• Gruppe „Pflegende Angehörige“
• Förderverein für den Wohnpark St. Klara
• Netzwerk Mensch
• Schulsozialarbeit
• Jugendabteilungen der Sportvereine
• Runder Tisch Seniorenarbeit
• Obst- und Gartenbauverein Ingerkingen e. V., Baumpflege 

im Storchenwald und Mühlbachschule
• Jugendfeuerwehr
• Kirchengemeinderat Alberweiler
• Gesangverein Alberweiler
• DRK-Ortsverband

Flüchtlinge

Wir suchen für unsere Flüchtlinge

• 2 Vorhänge (ca. 1,5 m lang, Höhe 1,60 bis 1,80 m)
• Mädchenkleidung ab Größe 86

Sofern Sie etwas abzugeben haben, teilen Sie dies bitte te-
lefonisch dem Bürgermeisteramt, Frau Monika Härle (Tel.: 
0170/1421193) von Montag bis Donnerstag, 08:00 Uhr bis 
16:00 Uhr, Freitag von 08:00 bis 13:00 Uhr, mit. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Gemeindeverwaltung Schemmerhofen

Hauptstraße 25 • 88433 Schemmerhofen
Tel. 07356 9356-0 • Fax 07356 9356-99
Internet: www.schemmerhofen.de
E-Mail: vorname.name@schemmerhofen.de

Jeden Mitarbeiter erreichen Sie unter seiner persönlichen
E-Mail-Adresse: z. B. mario.glaser@schemmerhofen.de

Durchwahl
•  Bürgermeister Mario Glaser

 Birgit Hagel (Sekretariat)  .............................................. - 23

• Hauptamt: 
 Alfons Link  .....................................................................  -25
 Cathleen Hofmaier (Sekretariat) .................................... -64
 Sabine Moll (Bildung, Betreuung, Soziales) .................. -54   
 Irmgard Ruf (Standesamt,  
 Grundbucheinsicht, Senioren)  ......................................  -24 
 Jürgen Jenke (Lohn- und Gehaltstelle)  .........................  -37
 Michael Kleiber (Mieten, Pachten,  
 Hallenabrechnung) .........................................................  -65 
 Susanne Blersch (Archiv, Presse)  .................................  -29
 Monika Härle (Flüchtlingsarbeit) ..........0170 / 14 2 11 93
 

• Bürgerbüro:
 Melanie Ehrhart, Marieke Gola, 
 Sandra Bailer, Melanie Ege  ........................................ -100
 (Ausweise, Einwohnermeldeamt, Gewerbe,   
 Pässe, Rente, Soziales)
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-      Gemeindegesang ist in der Alarmstufe eingeschränkt mög-
lich. Die Gemeinde trägt beim Mitsingen die FFP2-Maske. 
Bitte bringen Sie hierfür Ihr eigenes Gotteslob zum Gottes-
dienst mit. Die Verwendung der Gesangbücher aus der Kir-
che ist nicht möglich.

Eine Teilnahme am Gottesdienst ist nur möglich, wenn Sie kei-
ne Symptome haben. Bitte kommen Sie frühzeitig zum Gottes-
dienst, da das Aufnehmen Ihrer Namen in die Liste mehr Zeit 
beansprucht. Soweit es Ihnen möglich ist, bringen Sie bitte 
das oben abgedruckte Formular bereits ausgefüllt zum Got-
tesdienst mit.

Herzlichen Dank
Ihre Kirchengemeinde

Marienweihe

Die Marienweihe ist im Grunde die Erneuerung unseres Tauf-
versprechens. Außerdem stellt man sich unter den besonde-
ren Schutz Mariens. In unserer Wallfahrtskirche verehren wir 
Maria als Schmerzhafte Mutter. So bieten wir die Marienweihe 
am 25. März, dem Fest der Verkündigung des Herrn an. Die-
ser Tag wird als Wallfahrtstag gefeiert. Zur Ablegung der feier-
lichen Marienweihe gehört eine Vorbereitung von 33 Tagen. 
So beginnen wir am Dienstag, 15. Februar in der Abendmesse 
um 18:30 Uhr. Dann kann jeder für sich die Täglichen Betrach-
tungen halten und am 25. März die Marienweihe ablegen. Bei 
diesem Gottesdienst können Sie Vorbereitungshefte zum Un-
kostenpreis von 10,00 € erhalten. Herzliche Einladung an alle 
Gläubigen sich dem Schutz der Mutter Gottes anzuvertrauen.

1 Jahr Anbetung!

Seit Februar 2021 gibt es die tägliche Eucharistische Anbe-
tung in unserer Pfarrkirche St. Mauritius in Schemmerhofen. 
Diese Anbetung ist gedacht als Angebot für die ganze Seelsor-
geeinheit und findet unter der Woche, montags immer 20:00 
Uhr - 21.00 Uhr und Dienstag bis Freitag von 17:00 Uhr bis 
18:00 Uhr statt. Es gibt ein Team von Ehrenamtlichen, die mit-
helfen und somit die Anbetung ermöglichen. Ganz herzlichen 
Dank dem Team und allen Betern, dass die Anbetung nun trotz 
Einschränkungen schon ein Jahr lang möglich ist! Das Gebet 
der Anbetung Gottes ist die große Kraftquelle für uns, beson-
ders in dieser Zeit. 

Herzliche Einladung einfach einmal vorbeizuschauen und sich 
von Gott beschenken zu lassen.

Kilian Krug

Exerzitien im Schönstatt-Zentrum  
Liebfrauenhöhe

Zu Exerzitien mit dem Thema „Bewusst(er) leben – Raum für 
das, was wirklich zählt“ lädt das Schönstatt-Zentrum Lieb-
frauenhöhe vom 19. - 23. Februar 2022 ein. Die Teilnehmer 
haben die Chance, sich eine Auszeit zu gönnen, zu sich und 
zu Gott zu finden. Die Tage geben Gelegenheit, zur Ruhe zu 
kommen, Spuren Gottes im persönlichen Leben nachzuspü-
ren, die eigene Art zu leben genauer in den Blick zu nehmen 
und nach dem zu fragen, was wirklich zählt. Ein Vortrag, heilige 
Messe, gestaltete Gebetszeiten, eucharistische Anbetung und 
ein kleiner Pilgerweg mit Impulsen sind Elemente der Tage. 
Das Exerzitienangebot beinhaltet drei Tage Stillschweigen. Ein 
G-Nachweis ist entsprechend der Coronavorschriften notwen-
dig. Information und Anmeldung:

Schönstatt-Zentrum Liebfrauenhöhe, Tel. 07457 72-301, 
wallfahrt@liebfrauenhoehe.de, www.liebfrauenhoehe.de

Öffnungszeiten:
Montag  Frau Fischer 10.00 – 12.00 Uhr
Dienstag Frau Fischer 10.00 – 12.00 Uhr
Dienstag Frau Gräther 15.30 – 18.00 Uhr
Mittwoch Frau Fischer 10.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag Frau Ruedi 10.00 – 12.00 Uhr
Freitag  Frau Gräther 10.00 – 12.00 Uhr

 
Registrierungskärtchen für den Gottesdienstbesuch

am:  ____________________________________ 

in:   _____________________________________ 

Name:      ________________________________    

Vorname: ________________________________ 

Anschrift: _________________________________      

Anzahl der Personen: _______________________

Tel.-Nr. oder E-Mail:  ________________________     

Bitte ausgefüllt zum Gottesdienst mitbringen. Dies be-
schleunigt den Einlass zum Gottesdienst erheblich.

Regelung der Gottesdienstbesuche ab 14.02.2022

Liebe Gläubigen, mit der letzten Anpassung der Corona-Verord-
nung hat die Landesregierung beschlossen, dass der Zutritt 
zu Gottesdiensten ab dem 14.02.2022 nur noch mit einem 
3G-Nachweis möglich ist. Die Bischöfe der beiden Diözesen 
im Land sind mit der Landesregierung im Gespräch und ver-
suchten den Zugang zu vereinfachen. Da ein Ergebnis noch 
nicht feststeht, bittet unser Bischof, Sie über die Veränderung 
zu informieren. Der Nachweis über den 3G-Status kann digi-
tal, mit einer sog. Impfkarte oder durch einen tagesaktuellen 
Testnachweis erbracht werden. Da eine Teilnehmererfassung 
unabhängig erfolgen soll, ist es notwendig die Registrierungs-
karten ebenfalls anzupassen. Bitte verwenden Sie ab sofort 
nur die geänderten Registrierungskarten. Um den Gottes-
dienstbesuch möglichst einfach zu gestalten, ist derzeit in 
den Gemeinden Aßmannshardt und Schemmerhofen geplant, 
eine Testmöglichkeit am Wochenende anzubieten. Welche Zu-
gangsregelung ab dem 14.02.2022 gilt, entnehmen Sie bitte 
der Presse, unserer Homepage oder Aushängen an den Kir-
chen.

Kilian Krug                                             
Leitender Pfarrer    
          
Jürgen Frech
Gew. Vorsitzender des Gem. Ausschusses

Gottesdienste in der Alarmstufe

Beim Besuch von Gottesdiensten in der Seelsorgeeinheit 
Schemmerhofen gelten in der Alarmstufe folgende Regeln:
-  Während des gesamten Gottesdienstes sowie beim Betreten 

und Verlassen der Kirche gilt eine allgemeine Maskenpflicht 
mit FFP2-Masken. Mit Anordnung vom 12.01.2022 gilt diö-
zesanweit eine Verpflichtung im Gottesdienst eine FFP2-Mas-
ke zu tragen. Diese Verpflichtung betrifft alle Teilnehmer über 
18 Jahren.

-  Vor dem Gottesdienst werden die Teilnehmer erfasst. Diese 
Erfassung gilt als Anmeldung.

-  Es gilt ein Abstand von 1,5 m zum nächsten Haushalt beim 
Betreten, beim Aufenthalt und beim Verlassen der Kirche.



Freitag, 11. Februar 2022 • Nr. 6

10 I 

Gottesdienstordnung

vom 12. Februar bis 20. Februar 2022

Samstag, 12. Februar
 18.30 Uhr      Alberweiler
   Eucharistiefeier († Alfred Bauschatz)
 18.30 Uhr      Ingerkingen
   Eucharistiefeier

Sonntag, 13. Februar
6. Sonntag im Jahreskreis
Ev: Lk 6,17.20-26
Kollekte: Monatsopfer
 09.00 Uhr      Aßmannshardt
   Eucharistiefeier
 09.00 Uhr      Schemmerhofen   -   Livestream
    Eucharistiefeier († Rita und Franz Hagel und 

† Mathilde und Willi Schneider, † Monika 
Lutz z. Jtg. und † Leni Winter)

 10.30 Uhr      Altheim
   Eucharistiefeier mit Vorstellung 
   der Erstkommunionkinder
   (in den Anliegen der Seelsorgeeinheit)
 10.30 Uhr      Schemmerberg
   Eucharistiefeier († Paula Mast, 
   † Josef Werner)
 11.30 Uhr      Taufe
 18.30 Uhr      Aßmannshardt
   Fatima-Rosenkranz

Montag, 14. Februar
Hl. Cyrill (Konstantin) und Hl. Methodius      
Schutzpatrone Europas       Fest
 18.30 Uhr      Altheim
   Stunde des Gebetes
 20.00 Uhr      Schemmerhofen
   Stille eucharistische Anbetung 
   in der Pfarrkirche

Dienstag, 15. Februar
 07.45 Uhr     Ingerkingen
   Schülergottesdienst
 17.00 Uhr      Schemmerhofen
   Stille eucharistische Anbetung 
   in der Pfarrkirche
 18.00 Uhr      Schemmerhofen
   Rosenkranz
 18.30 Uhr      Eucharistiefeier

Mittwoch, 16. Februar
 08.00 Uhr      Schemmerhofen
   Schülergottesdienst
 17.00 Uhr      Schemmerhofen
   Stille eucharistische Anbetung 
   in der Pfarrkirche
 18.30 Uhr      Aßmannshardt
   Gestaltete eucharistische Anbetung
 18.30 Uhr      Schemmerberg
   Rosenkranz für geistliche Berufe

Donnerstag, 17. Februar
Hll. Gründer des Servitenordens
 08.00 Uhr      Schemmerberg
   Schülergottesdienst
 17.00 Uhr      Schemmerhofen
   Stille eucharistische Anbetung 
   in der Pfarrkirche
 18.30 Uhr      Ingerkingen
   Eucharistiefeier (Arme Seelen)
 19.15 Uhr      Schemmerhofen
   Prayersession

Freitag, 18. Februar
 17.00 Uhr      Schemmerhofen
   Stille eucharistische Anbetung 
   in der Pfarrkirche
 18.30 Uhr      Altheim
    Eucharistiefeier mit anschließender eucha-

ristischer Anbetung, gestaltet von der Lob-
preisgruppe Altheim

Samstag, 19. Februar
 18.30 Uhr      Aßmannshardt
   Eucharistiefeier (für die Armen Seelen)
 18.30 Uhr      Schemmerberg
   Eucharistiefeier

Sonntag, 20. Februar
7. Sonntag im Jahreskreis
Ev: Lk 6, 27-38
 09.00 Uhr      Altheim
    Eucharistiefeier († Hildegard Möst, † Ger-

hard Schneider, † Bruno Häckel und verstor-
bene Angehörige)

 09.00 Uhr      Schemmerhofen  -  Livestream
   Eucharistiefeier († Manfred Burkhardt)
 parallel          Kinderkirche im Haus St. Anna
 10.30 Uhr      Alberweiler
   Familiengottesdienst
   (in den Anliegen der Seelsorgeeinheit)
 10.30 Uhr      Ingerkingen
   Eucharistiefeier (in bes. Meinung)
 14.00 Uhr      Schemmerhofen
   Taufe Cara Schenk und Jonas Haile

Evangelische Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde
Attenweiler/Alberweiler/Aßmannshardt

Evangelisches Pfarramt Attenweiler
E-Mail: Pfarramt.Attenweiler@elkw.de
Telefon: 0 73 57/8 56
Telefax Nr. 0 73 57/92 11 69

Kontoverbindung der evang. Kirchengemeinde Attenweiler:
IBAN: DE49654618780051029006

Nachbarschaftshilfe:  Frau Schilling, Tel. 07357/1382

Wochenspruch:   Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und 
vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, 
sondern auf deine große Barmherzigkeit. 
(Daniel 9,18)

Liebe Gemeindeglieder und Gottesdienstbesucher!

Die Bedingungen für die Feier von Präsenzgottesdiensten sind 
wie folgt:

-     Bitte bringen Sie – sofern vorhanden – Ihr eigenes Gesang-
buch mit.

-     Es dürfen nur Personen zusammensitzen, die einem Haus-
halt angehören.

-  Wir sind verpflichtet, die Kontaktdaten der Gottesdienstbe-
sucher zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten zu 
erfassen.

-     Desinfektionsmittel stellen wir am Kircheneingang nach Be-
darf zur Verfügung.
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die Arbeit des Frauenkreises nochmals Revue passieren las-
sen und würdigen.

Hier noch die Grußworte von Frau Dahler
Vor 25 Jahren wurde der Frauenkreis gegründet und in dieser 
Zeit gab es viele Aktionen, Ausflüge und interessante Frauen-
kreisabende. Doch alles hat seine Zeit und geht zu Ende. 17 
Jahre wurde die Aktion Weihnachten im Schuhkarton unter-
stützt. Allen die uns dabei geholfen haben, herzlichen Dank.

Liebe Grüße Gudrun Dahler

Jedes Ende ist auch ein Neuanfang. Wenn Sie eine Idee haben 
und eine neue Gruppe verwirklichen möchten, dann kommen 
Sie gerne auf unsere Kirchengemeinderätinnen in Uttenweiler 
(Frau Stefanie Dahler, Frau Gabriele Gaupp oder Frau Jennifer 
Reinhardt) oder auf uns im Pfarramt zu.

Der Arbeitskreis Frauen des Evangelischen  
Bauernwerks im Kirchenbezirk Biberach lädt  
ein zum  Treffen für Frauen

Am Dienstag, 22. Februar 2022 von 09.30 bis ca. 15.30 Uhr. 
Ort: Gasthaus Schützen in 88489 Laupheim, Lange Str. 63

Thema: Graue Haare – Buntes Leben

Beim Treffen der Frauen aus dem ländlichen Raum wollen wir 
uns in diesem Jahr mit einem guten und erfüllten Älterwerden 
beschäftigen.

Wir freuen uns sehr, dass wir trotz der noch bestehenden 
Pandemie in das Gasthaus Schützen einladen dürfen. Es wird 
guttun, sich wieder „in Echt“ zu begegnen und auszutauschen 
und neue Impulse für das Leben zu erfahren.

Am Vormittag werfen wir beim Vortrag: „Ich lebe mein Leben in 
wachsenden Ringen“ einen Blick auf die Lebensringe: „Geburt 
und frühe Kindheit“, „Pubertät“, „mittleres Erwachsenenal-
ter“, „junges Alter“ und „hohes Alter“. Wir werden uns mit den 
Chancen und Herausforderungen dieser „Jahresringe“ ausei-
nandersetzen und vielleicht erkennen, wie eng diese Ringe 
auch miteinander verbunden sind. Aus den ganz unterschied-
lichen Jahresringen können wir so das Kunstwerk unseres Le-
bens erahnen.

Am Nachmittag wenden wir uns beim Schwerpunkt „Graue 
Haare – buntes Leben“ ganz besonders dem Lebensabschnitt 
ab dem 60. Lebensjahr zu. Wie gehen wir mit den anstehen-
den Veränderungen im körperlichen, im psychischen, im sozi-
alen und geistlichen Zusammenhang um? Wie können wir das 
„junge Alter“ mit seinen vielfältigen Möglichkeiten beziehungs-
reich und farbig gestalten und uns gleichzeitig auf die Zeit des 
„hohen Alters“ innerlich und äußerlich einstellen? Was sollten 
Menschen spätestens bis zum 75. Geburtstag eingespurt ha-
ben, um möglichst bis zum Lebensende im vertrauten Woh-
numfeld bleiben zu können?

Für das leibliche Wohl sorgt ganztägig das Gasthaus Schützen 
auf eigene Rechnung.

Wir bitten um Beachtung der aktuellen Corona-Bestimmun-
gen, voraussichtlich unter der 2G+Regel, Teilnehmerinnen 
müssen geimpft, genesen und entweder mit tagesaktuellem 
Schnelltest oder Booster-Nachweis kommen.

Um Anmeldung bei untenstehender Kontaktadresse bis spä-
testens 18.02.2022 und einen Unkostenbeitrag für die Refe-
rentin wird gebeten.

Herzliche Einladung an alle interessierte Frauen jeden Alters, 
auch halbtags möglich, wir freuen uns auf Ihr Kommen!

-  Im Gottesdienst gilt für über 18-Jährige die Pflicht zum Tra-
gen einer FFP2- Maske. Kinder von sechs bis einschließlich 
17 Jahren haben eine nicht- medizinische Alltagsmaske zu 
tragen. Kinder unter sechs Jahren bleiben von der Pflicht 
zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung befreit.

-    Die Gottesdienstdauer ist auf 30 Minuten beschränkt
-    Im Gottesdienst darf wieder gesungen werden.

Zusatzregelung für Gottesdienste  
ab 20. Februar 2022

Die Landesregierung hat die Corona-Verordnung des Landes 
nochmals geändert und in diesem Zusammenhang für den 
Besuch unserer Gottesdienste, mit Ausnahme von Bestattun-
gen, die Vorlage eines 3G-Nachweises in den Alarmstufen zur 
Voraussetzung gemacht.

Nicht-immunisierte Besucherinnen und Besucher müssen 
also künftig einen negativen Antigen- oder PCR-Testnachweis 
vorlegen.

Diesen können die Gottesdienstbesucher bei den örtlich be-
kannten Testzentren einholen. Die zugrundeliegende Testung 
darf im Falle eines Antigen-Tests maximal 24 Stunden, im Falle 
eines PCR-Tests maximal 48 Stunden zurückliegen.

Wir bieten aber auch gerne an, bei Bedarf einen Anti-
gen-Schnelltest bei uns vor Ort vor Gottesdienstbeginn vorzu-
nehmen. Hier bitten wir Sie, dann zwischen 9.00 Uhr und 9.15 
Uhr in der Sakristei bei uns vorzusprechen. Der Test wird ledig-
lich unter Aufsicht vorgenommen. Dieser ist dann einmalig zur 
Nutzung genau für diesen Gottesdienst gültig.

Wir freuen uns, Sie im Gottesdienst zu sehen.
Ihre evangelische Kirchengemeinde

Gerne verweisen wir aber auch auf das Angebot der Friedens-
kirche Biberach hin, die weiterhin alle Gottesdienste auf Lives-
tream auf Youtube unter „Friedenskirche Biberach“ im Internet 
überträgt und dort 24 Stunden abgerufen werden können.

Freitag, 11. Februar
 20.00 Uhr    Öffentliche Sitzung 
   des Kirchengemeinderats in Attenweiler

Sonntag, 13. Februar – Septuagesimae -
 09.30 Uhr    Gottesdienst in Attenweiler 
   (Pfarrer Herbert Seichter)
 10.00 Uhr   Kinderkirche in Uttenweiler 
   im Gemeindehäusle

Dienstag, 15. Februar
 09.30 Uhr     Das Pfarrbüro in Attenweiler ist geöffnet bis 

11.30 Uhr
 14.00 Uhr    Seniorennachmittag in Attenweiler

Mittwoch, 16. Februar
 15.00 Uhr    Konfirmandenunterricht in Attenweiler

Sonntag, 20. Februar – Sexagesimä -
 09.30 Uhr   Gottesdienst in Attenweiler  
   (Pfarrer Herbert Seichter)

Frauenkreis Uttenweiler

Mit Bedauern haben wir zur Kenntnis genommen, dass die Ge-
meindegruppe „Frauenkreis Uttenweiler“ sich zum Jahresende 
aufgelöst hat. Über den langen Zeitraum von 25 Jahren hat 
sich unter Federführung von Frau Gudrun Dahler die Frauen-
gruppe im Gemeindeleben präsent gezeigt. Aufgrund Corona 
werden wir zu einem späteren Zeitpunkt in einem Gottesdienst 
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Übersetzt – auf unsere Rechtschaffenheit, Fehlerlosigkeit oder 
Frömmigkeit. Sondern bauen und vertrauen ganz auf Gott, der 
uns die leeren Hände mit allem füllt, was uns zum Leben gut-
tut. Ist diese Erkenntnis nur typisch evangelisch, so habe ich 
mich gefragt. Und dann lese ich voller Freude im Internet eine 
Predigt von Pater Frank Möhler OSB, gehalten am 2. Juli 2014 
in der Abtei Münsterschwarzach mit dem Titel „Mit leeren Hän-
den“. Und er schreibt: „Das wünsche ich uns, dass wir immer 
mehr üben und erfahren dürfen, dass wir in erster Linie emp-
fangende und damit beschenkte Menschen sind. Menschen, 
die mit leeren Händen vor Gott stehen.“

Foto: Katja-Pixabay

Das Bild zeigt (stark vergrößert) die Blüten des Christusdorns. 
Aus der Gattung der Wolfsmilchsgewächse kommt die dornen-
reiche Pflanze, die ursprünglich in der Hochlandsteppe von 
Madagaskar zuhause war. Ihr deutscher Name „Christusdorn“ 
erinnert an die Dornenkrone Jesu. An diesem Sonntag „Sep-
tuagesimae“ (übersetzt: Siebzig Tage vor Ostern) beginnt das 
Kirchenjahr sich auf Ostern auszurichten. Es erinnert in den 
kommenden Wochen an das Leiden und Sterben Jesu (bis 
Karfreitag), damit wir – in siebzig Tagen – dann das Wunder 
der Auferstehung erleben dürfen. An Jesus sehen wir, wie die 
Gewalt und Aggression der Welt sich an Gottes Sohn vergreift; 
also auch vor Gott nicht Halt macht. Und Gott nimmt diesen 
Schmerz mit Jesu Leiden und Tod in sich hinein und lässt das 
Wunder der Auferstehung geschehen. Gott straft die Welt nicht 
ab, sondern trägt diesen Schmerz in sich aus. Und bleibt uns 
mit seiner Vergebung dennoch freundlich zugewandt.

Einen gesegneten Sonntag und eine gute neue Woche wünscht 
Ihnen allen
Ihr Pfr. Hans-Dieter Bosch

Die Farben und auch die ganze Schönheit der Bilder ist auf 
den schwarzweiß gedruckten Bildern leider nur zu erahnen. 
Wenn Sie mir eine kurze Mail schreiben, erhalten Sie jede 
Woche den Text und die farbigen Bilder zugesandt:  Pfarramt.
Warthausen@ELKW.de

Treffen für Frauen im ländlichen Raum

Hingewiesen wird auf ein „Treffen für Frauen im ländlichen 
Raum“ am  Dienstag, 22. Februar von 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr 
im Gasthaus Schützen in Laupheim. In zwei Vorträgen „Ich 
lebe mein Leben in wachsenden Ringen“ und „Graue Haare 
– buntes Leben“ wird den Chancen und Herausforderungen 
unterschiedlicher Lebensphasen nachgegangen. Für das leib-
liche Wohl sorgt ganztägig das Gasthaus Schützen (auf eigene 
Rechnung). Anmeldung bis 18. Februar unter 0151 19342067 
oder  r.wittlinger@hohebuch. Oder beim Evang. Pfarramt Wart-
hausen. Hier ist qauch ein Infoblatt erhältlich.

Der Arbeitskreis Frauen des Evang. Bauernwerks im Bezirk Bi-
berach Bildungsreferentin Renate Wittlinger, Prälatur Ulm

Kontakt: Renate Wittlinger, Evang. Bauernwerk, Silberdistelweg 
3, 89542 Herbrechtingen- Eselsburg; Tel. 0151 19432067;  
r.wittlinger@hohebuch.de

Wegen Anmeldung und Bildung von Fahrgemeinschaften bit-
ten wir die Interessierten aus unserer Kirchengemeinde sich 
mit Frau Marlies Krais, Schammach, Tel. 07357 812 oder Jo-
hanna Stetter, Tel. 07357 563 in Verbindung zu setzen.

Evangelische Kirchengemeinde Warthausen

mit Schemmerhofen, Schemmerberg, Ingerkingen und Altheim

Evang. Pfarramt: 
Pfarrer Hans-Dieter Bosch, 
Martin-Luther-Str. 6, 88447 Warthausen
Telefon:  07351 / 13 9 14. Fax: 07351 / 79 84
E-Mail:    Pfarramt.Warthausen@elkw.de 

Seelsorge in den Pflegeheimen:
Pfarrer Herbert Seichter, Attenweiler:  Tel. 07357 - 856

13.02.2022 / Septugesimae (70 Tage vor Ostern):
 9.30 Uhr  Warthausen: Gottesdienst.
   Bitte beachten Sie die Maskenpflicht. (Pfarrer 

Hans-Dieter Bosch) Gruppen und Kreise nach 
Absprache

20.02.2022 / Sexagesimae (60 Tage vor Ostern):
 9.30 Uhr  Warthausen: Gottesdienst.
   Bitte beachten Sie die Maskenpflicht. 
  (Pfarrer Hans-Dieter Bosch)
 11.00 Uhr Warthausen: Taufgottesdienst 
  im Familienkreis.

Mit leeren Händen

Liebe Gemeinde, der Bibelspruch für diesen Sonntag ist ein 
Vers aus dem Buch Daniel: „Wir liegen vor dir mit unserm Ge-
bet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf 
deine große Barmherzigkeit.“  (Dan 9, 18) Zugegeben, auf das 
erste Lesen hin klingt der Vers etwas anstrengend und mühe-
voll. Erst bei mehrmaligem Lesen wird klar, dass alles auf das 
letzte Wort hinausläuft und dass mit der Wendung „auf deine 
große Barmherzigkeit“ eigentlich alles gesagt ist. Denn daran 
hängt alles und darauf steht alles: Auf Gottes Barmherzigkeit.
Was haben die Menschen weltweit, in vielen Kulturen und Re-
ligionen, alles unternommen, um Gott zu gefallen? Großartige 
Bauwerke wurden erstellt, religiöse Riten und Gebräuche ent-
wickelt und mit enormem Aufwand Feste und Feiern abgehal-
ten. Stets geleitet von der Frage: Wie können wir Gott für uns 
gewinnen? 

Als Beweis für die Hingabe wurden edle Metalle und wertvolle 
Kunstwerke gesammelt und die großen Tempel damit ausge-
schmückt. Unser Wochenspruch aber dreht die Perspektive 
um: Nicht wir sollen uns mühen und uns vor Gott gut darstel-
len, sondern Gott kommt uns entgegen. Er bietet uns seine 
Barmherzigkeit an, seine Nähe und Vergebung. Martin Luther 
hat dies in einem Bild zum Ausdruck gebracht: „Wir sind Bett-
ler. Das ist wahr!“ Wir stehen vor Gott mit leeren Händen. Und 
er füllt sie uns. Wir setzen nicht auf unsere „Gerechtigkeit“: 
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Vereinsmitteilungen

SV Schemmerhofen e. V. 

Abteilung Handball                                                                                           

Ergebnisse vom vergangenen Wochenende: 

Frauen
HSG Lonsee-Amstetten 2 - SV Schemmerhofen .............15:30
Am vergangenen Samstag bestritten die SVS-Frauen seit lan-
gem wieder ein Auswärtsspiel in Lonsee/Amstetten. Trotz et-
was Nervosität bestimmte der SVS mit schnellem Tempo von 
Beginn an das Spiel. Auch wenn sich typisch für ein Auswärts-
spiel der SVS-Damen hin und wieder ein paar technische Feh-
ler und Unkonzentriertheiten einschlichen, stand die Schem-
merhofener Abwehr viel stabiler und wurde zusätzlich gestärkt 
von schönen Paraden unserer starken Torhüterin. Letztendlich 
gewann der SVS aber in der Höhe verdient mit 15:30.

Kommende Spieltermine: Samstag, 12.02.2022
Folgende Regeln gelten beim Zutritt zur Mühlbachhalle:
Für Zuschauer gilt derzeit die 2G-Regel gem. aktueller Coro-
na-Verordnung. Nachweise müssen mit Personalausweis be-
legt werden. In Innenräumen herrscht darüber hinaus eine 
FFP2-Maskenpflicht, d.h. Personen ab 18 Jahren müssen eine 
FFP2 oder vergleichbare Maske tragen. Die Zuschauerzahl ist 
stark begrenzt. Wir behalten es uns vor den Zutritt zu verweh-
ren, wenn sich zu viele Zuschauer in der Halle befinden.

Frauen
SV Schemmerhofen - SG Ulm & Wiblingen 2
Anpfiff ist um 17.00 Uhr in der Mühlbachhalle Schemmerhofen.

Mögliche kurzfristige Änderungen des Spielbetriebs sind auf 
der Homepage der Handballabteilung unter https://handball.
sv-schemmerhofen.de zu finden.

 
Abteilung Gymnastik                                                                        

Neue Kurse ab Januar/Februar/März 2022

Fitness Männer, 12er Kurs
Wir trainieren in diesem Kurs Kraft, Koordination, Beweglich-
keit und Ausdauer. Es wird sowohl mit dem eigenen Körperge-
wicht als auch mit verschiedenen Kleingeräten wie Hanteln, 
Bällen und so weiter gearbeitet.
Start:         9. Februar 2022
Mittwoch:      20:15 – 21:15 Uhr,  Schulturnhalle 
Leitung:              wechselnde Übungsleiter 
Mitglieder:            24 Euro
Gastmitglieder:    48 Euro
Anmeldung bei Ulli Maier Tel. 0 73 56 / 35 13 
oder während der Übungsstunde.

Rhythmus trifft Fitness, 12er Kurs
Elemente aus Aerobic, Tanz und Fitnessübungen!
Start:          9. Februar 2022
Mittwoch:             19:10 – 20:10 Uhr, Schulturnhalle 
Leitung:                 wechselnde Übungsleiter 
Mitglieder:          24 Euro
Gastmitglieder:    48 Euro
Anmeldung bei Nadja Weindler per E-Mail: 
nadja-blersch@gmx.de

Functional Fitness, 10er Kurs
Workouts mit dem eigenen Körpergewicht oder mit Kleingerä-
ten. Kraft, Beweglichkeit und Gleichgewicht werden durch
Ganzkörperübungen trainiert.

Weltgebetstag 2022 

„Zukunftsplan: Hoff-
nung“ - Zum Weltge-
betstag 2022 aus Eng-
land, Wales und 
Nordirland Weltweit 
blicken Menschen mit 
Verunsicherung in die 
Zukunft: Die Coro-
na-Pandemie ver-
schärft Armut und Un-
gleichheit. Zudem 
erschüttert sie das Ge-
fühl vermeintlicher Si-
cherheit in den reichen 
Industriestaaten. Als 
Christen glauben wir 
aber an die Rettung 
dieser Welt, nicht an ih-
ren Untergang!

Am Freitag, 4. März/ 
Sonntag, 6. März 2022 

feiern Menschen auf der ganzen Erde den Weltgebetstag. 
Frauen aus England, Wales und Nordirland laden Sie ein, den 
Spuren der Hoffnung nachzugehen. Sie erzählen von ihren 
Ländern und deren bewegter Geschichte und von ihrer mul-
tiethnischen, -kulturellen und -religiösen Gesellschaft. Dabei 
kommen auch Themen wie Armut, Einsamkeit und Missbrauch 
zur Sprache. Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg en-
gagieren sich Frauen seit über 100 Jahren für den Weltgebets-
tag und für ihre Rechte in Kirche und Gesellschaft.

Herzliche Einladung zu den ökumenischen Gottes-
diensten:

Freitag, 4. März:
Biberach, Dreifaltigkeitskirche um 18.15 Uhr
Schemmerhofen, St. Anna-Haus um 19.00 Uhr

Sonntag, 6. März:
Warthausen, evangelisches Gemeindezentrum um 9.30 Uhr. 
Es gelten die jeweiligen Coronavorschriften.

Bericht zur Jahresrechnung 2020

In diesen Tagen (bis Freitag, 18. Februar) ist der  Bericht zur 
Jahresrechnung 2020 allen Gemeindegliedern zur Einsicht-
nahme aufgelegt und kann – nach Terminabsprache (Telefon:
07351 13914) – im Pfarramt eingesehen werden.

Schemmerhofen

Amtliche Nachrichten

50 Jahre Schemmerhofen

Zum 1. Juli 1972 wurde aus den ehemals selbstständigen 
Gemeinden Aufhofen und Langenschemmern die Gemeinde 
Schemmerhofen gebildet. Zur Vorbereitung einer Ausstellung 
und einer Jubiläumsveranstaltung suchen wir noch weitere 
Dokumente und Zeitzeugen. Sofern Sie zu diesem Jubiläum 
etwas beitragen können, bitten wir Sie, sich mit dem Bürger-
meisteramt, Herrn Link, in Verbindung zu setzen, Tel. 07356-
935625 oder  alfons.link@schemmerhofen.de.
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zeitnah veröffentlichen! Für die größeren Turnkinder ab ca. 9 
Jahren gibt es dann auch wieder ein Angebot! Infos folgen!

Abteilung Ski                                                       

Liebe Schneesportfreunde,
unseren Januarkurs konnten wir, trotz der Corona-Auflagen, 
durchführen und vielen Kindern und Jugendlichen das Ski-/
Snowboardfahren beibringen oder verbessern. Auch den Feb-
ruarkurs möchten wir durchführen. Damit eine Kursdurchfüh-
rung möglich ist, ändern sich viele Dinge zu den bisherigen 
Kursen. Die wichtigsten Änderungen:
-  Teilnahme und Durchführung ausschließlich mit den gelten-
den Verordnungen

- keine Teilnahme durch Personen mit Symptomen
- Eigenanreise ins Skigebiete (keine Busfahrt)
- keine Verpflegung durch die Ski- und Snowboardabteilung

Abhängig von der aktuellen Corona-Lage und den Corona-Ver-
ordnungen behalten wir uns vor, Dinge zu ändern oder auch 
den Kurs abzusagen. Die genauen Teilnahmevoraussetzungen 
findet ihr auf unserer Webseite https://ski.sv- schemmerho-
fen.de/ Dort ist auch die Anmeldung zu den Kursen möglich.
Weitere Informationen bezüglich den Kursen erhalten die an-
gemeldeten Teilnehmer per eMail.

Unser Programm der Saison 2021/2022

12. / 13.02.2022
2-Tages Ski- und Snowboardkurs „Februarkurs“

03. / 04.03.2022
2-Tages Ski- und Snowboardkurs „Märzkurs“ (in den Ferien)

Aktuelle Informationen werden auf unserer Webseite https://
ski.sv- schemmerhofen.de/ veröffentlicht. Bleibt gesund!

DSV Skischule SV Schemmerhofen
 
 
Musikverein Schemmerhofen e. V.                         
 
Einladung zu den Generalversammlungen –  Beginn 20 Uhr
Die Generalversammlung des Fördervereins für Musik und Ju-
gend findet am Samstag, 5. März 2022 um 20 Uhr im Musiker-
heim statt. Anschließend folgen die Generalversammlungen 
des Fördervereins des Musikvereins Schemmerhofen und des 
Musikvereins Schemmerhofen. Alle Musiker, Ehrenmitglieder, 
die Eltern der Jungmusiker, unsere passiven Mitglieder sowie 
Freunde und Gönner des Musikvereins und der Fördervereine 
laden wir herzlichst ein.
 
 
Narrenzunft Schemmerhofen e. V.                        

Liebe Mitglieder, Freunde 
und Gönner der Narrenzunft 
Schemmerhofen, dieses Jahr 
kann leider unsere traditio-
nelle Fasnet wieder nicht in 
gewohnter Weise stattfinden.

Trotzdem haben wir uns 
dazu entschlossen einen 
Narrenbaum zu stellen. Die-
ser wurde von unserer Nar-
renbaum-Gilde am 28.01.22 
gestellt. Hierzu einen herz-
lichen Dank an unsere Nar-
renbaum-Gilde.

Des Weiteren haben wir klei-
nere Aktionen für unsere 

Start:         Achtung wir starten erst 
  am 10. März 2022
Donnerstag:      19:00 Uhr – 20:00 Uhr, Schulturnhalle
Leitung:         Iris Reuter 
Mitglieder:       20 Euro 
Gastmitglieder:    40 Euro
Anmeldung bei Iris Reuter per E-Mail: iris.reuter@gmx.net

Dance & Workout für Jugendliche, 8er Kurs
Dance & Workout ist ein Mix aus Step Aerobic, Aerobic, Kraft-
training und Tanz in Verbindung mit fetziger Musik und guter 
Laune! Hast du Spaß an Bewegung und bist zwischen 13 und 
17 Jahre alt, dann bist du bei uns genau richtig.
Start:         Achtung wir starten erst am 8. März 2022
Dienstag:         17:45 – 18:45 Uhr, Mühlbachhalle
Leitung:                 Annika Maier 
Mitglieder:             12 Euro 
Nichtmitglieder:      16 Euro
Anmeldung bei Annika Maier per E-Mail: 
annimaier@freenet.de

Chi Kung, 10er Kurs
Mit Spaß an der Bewegung muskuläre Ungleichgewichte be-
seitigen!
Start:       26. Januar 2022
Mittwoch:        18:00 – 19:00 Uhr, 
  Sportheim SVS Fußball
Leitung:        Hermann Liebl 
Mitglieder:      20 Euro 
Gastmitglieder:    40 Euro
Anmeldung bei Ulli Maier 0 73 56 / 35 13 
per Telefon bzw. E-Mail

Die Kurse „Bewegen statt schonen“ und „Fit und Gesund“ wer-
den von den meisten Krankenkassen bezuschusst. 

Bewegen statt schonen
Start:      31. Januar 2022 
  (Gesamtstundenzahl 15) 
Montag:       8:00 Uhr, Turn- und Festhalle Altheim 
Leitung:                   Ingrid Weber
Mitglieder:        30 Euro 
Gastmitglieder:      60 Euro 
Anmeldung bei Ingrid Weber, Tel. 0 73 56 / 26 87

Fit und Gesund                                                                                                                                 
Start:       3. Februar 2022 
  (Gesamtstundenzahl 12)
Donnerstag:        8:00 Uhr, Turn und Festhalle Altheim
Leitung:            Ulli Maier 
Mitglieder:           24 Euro 
Gastmitglieder:      48 Euro
Anmeldung bei Ulli Maier, Tel. 0 73 56 / 35 13

Wer noch Fragen hat, kann sich gerne per Telefon (35 13) bzw. 
per E-Mail (h-p.maier@t-online.de) an U. Maier wenden! Infos 
zu unseren Dauerangeboten haben wir in Mitteilungsblatt 1/2 
und 3 veröffentlicht! – Infos zu unseren Dauerangeboten gibt 
es auch auf der Homepage des SV Schemmerhofen, Abteilung 
Gymnastik.

Das Dauerangebot „Fit und Gesund ab 70“, bei Ingrid Weber 
findet von 17:30 – 18:30 Uhr ab sofort immer im Mühlbach-
saal statt.

Es wäre schön, wenn jeder seine eigene Matte zu den Sport-
stunden mitbringen würde. Alle unsere Angebote finden ge-
mäß, der jeweils aktuellen Corona-Regeln statt!

Kinderturnen und Gerätturnen

Mit dem Kinderturnen und mit dem Gerätturnen werden wir 
am Mittwoch, den 9. März, nach den Fasnetsferien, wieder 
beginnen! Die genauen Zeiten und weitere Infos werden wir 
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4.) Bericht der Kassenprüfung
5.) Berichte der Abteilungen
6.) Entlastung der Vorstandschaft und Kassenprüfer
7.)  Wahlen (1. Vorstand, Schriftführer, Ausschussmitglied, Kas-

senprüfer)
8.) Anträge  u. Anregungen
9.) Sonstiges

Anträge  zur Tagesordnung müssen spätestens zwei Wochen 
vor der Mitgliederversammlung beim 1. Vorsitzenden einge-
reicht werden. Später eingehende Anträge  werden nicht mehr 
in der Versammlung behandelt und gelten als nicht gestellt. 
Ausgenommen hiervon sind Dringlichkeitsanträge, die mit 
dem Eintritt von Ereignissen begründet werden können, nach  
Ablauf der Antragsfrist eingetreten zu sein. Über die Zulassung 
entscheidet die Mitgliederversammlung.

Förderverein Sportverein Alberweiler

Am Freitag, den 04.03.2022 ab 19:30 Uhr findet im Pfarrsta-
del in Alberweiler, die diesjährige Generalversammlung des 
Fördervereins statt. Hierzu laden wir alle Mitglieder und Inter-
essenten ein.

Tagesordnung:
1.)  Begrüßung und Geschäftsbericht  

durch den 1. Vorsitzenden
2.) Bericht des Kassiers
3.) Bericht der Kassenprüfung
4.) Entlastung der Vorstandschaft
5.) Wahlen ( Vorstand, 2.Vorstand, Kassier)
6.) Anträge  u. Anregungen
7.) Sonstiges

Anträge  zur Tagesordnung müssen spätestens zwei Wochen 
vor der Mitgliederversammlung beim 1. Vorsitzenden einge-
reicht werden. Später eingehende Anträge  werden nicht mehr 
in der Versammlung behandelt und gelten als nicht gestellt. 
Ausgenommen hiervon sind Dringlichkeitsanträge, die mit 
dem Eintritt von Ereignissen begründet werden können, nach  
Ablauf der Antragsfrist eingetreten zu sein. Über die Zulassung 
entscheidet die Mitgliederversammlung.

Altheim

Pfarrgemeinde St. Nikolaus

Vorstellung der Erstkommunionkinder:

Am Sonntag, 13. Februar 2022 stellen sich unsere Erstkom-
munionkinder beim Gottesdienst um 10.30 Uhr vor.

Unsere Erstkommunionkinder sind:
Mona Braig, Theresa Moll, Melissa Müller, Vanessa Klein

Da ein Teil der Kirche für die Erstkommunionkinder und ihre 
Familien reserviert ist, stehen weniger Plätze zur Verfügung. 
Bitte erwägen Sie an diesem Tag in einen anderen Gottes-
dienst auszuweichen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Lobpreisgottesdienst

Am Freitag, 18. Februar 2022 um 18.30 Uhr findet der Lob-
preisgottesdienst mit anschließender eucharistischer Anbe-
tung statt. Die Heilige Messe und die eucharistische Anbetung 
wird von der Lobpreisgruppe Altheim gestaltet.

Hierzu sind Sie recht herzlich eingeladen.

Dorffasnet geplant. Auf unserem Dorfplatz ist am glombigen 
Donnerstag, 24.02.22 jeweils von 11-13 und 15-17 Uhr, ein 
Verkauf von Überraschungstüten (ab 18 Jahre) geplant, „Fas-
net to go“. Wir würden uns freuen, Sie hier zahlreich begrüßen 
zu dürfen, um unseren Verein zu unterstützen.

Da es uns auch dieses Jahr leider nicht möglich ist, die Kinder 
der Kindergärten und der Schule zu befreien, haben wir vor, 
in Kooperation mit den Kindergärten, ein Malwettbewerb, be-
züglich „Fasnet in Schemmerhofen“ ins Leben zu rufen. Diese 
werden wir dann auf unserer Homepage am Fasnetsdienstag, 
am 01.03.22, veröffentlichen.

Damit aber auch Kinder (2-14 Jahre), außerhalb der Kinder-
gärten, an unserer Dorffasnet teilnehmen können, haben wir 
einen „Narrenrätsel-Weg“ durch Schemmerhofen organisiert. 
Wir werden jeweils eine Narrenfigur bei der Bäckerei Keck, 
Kreissparkasse Schemmerhofen, Getränke Oase Fuchs und 
Canucks Braukunst (ehem. Goldener Adler) ausstellen und ha-
ben hierzu auch immer die passende Entstehungsgeschichte 
der jeweiligen Narrenfigur dabei. Die Zettel für das Narrenrät-
sel liegen an den jeweiligen Standorten aus. Weitere Infos zur 
Geschichte unserer Narrenzunft findet ihr auch auf unserer 
Homepage „Narrenzunft Schemmerhofen.de“. Wenn ihr das 
Rätsel ausgefüllt habt könnt ihr dieses bei uns im Zunftheim, 
Schulstraße 14, in den Briefkasten einwerfen. Wir werden 
dann unter allen Teilnehmern 5 Gewinner ziehen, diese wer-
den dann von uns benachrichtigt und können ihren Gewinn bei 
uns abholen. Bitte nur ein Rätsel pro Kind einwerfen!

Über große und rege Teilnahme an unseren Aktionen würden 
wir uns sehr freuen, damit unsere Dorffasnet ein tolles Ereig-
nis wird.Bleibt alle gesund und es grüßt euch die Narrenzunft 
mit drei kräftigen Sche-Ho   Sche-Ho   Sche-Ho

Pfarrgemeinde St. Mauritius

1 Jahr Anbetung!

Seit Februar 2021 gibt es die tägliche Eucharistische Anbe-
tung in unserer Pfarrkirche St. Mauritius in Schemmerhofen. 
Diese Anbetung ist gedacht als Angebot für die ganze Seelsor-
geeinheit und findet unter der Woche, montags immer 20:00 
Uhr - 21.00 Uhr und Dienstag bis Freitag von 17:00 Uhr bis 
18:00 Uhr statt. Es gibt ein Team von Ehrenamtlichen, die mit-
helfen und somit die Anbetung ermöglichen. Ganz herzlichen
Dank dem Team und allen Betern, dass die Anbetung nun trotz 
Einschränkungen schon ein Jahr lang möglich ist! Das Gebet 
der Anbetung Gottes ist die große Kraftquelle für uns, beson-
ders in dieser Zeit. Herzliche Einladung einfach einmal vorbei-
zuschauen und sich von Gott beschenken zu lassen.

Kilian Krug

Alberweiler

Vereinsmitteilungen

SV Alberweiler e. V. 

Am Freitag, den 04.03.2022 ab 20:00 Uhr findet im Pfarrsta-
del in Alberweiler, die diesjährige Generalversammlung statt. 
Hierzu laden wir alle Mitglieder und Interessenten ein.

Tagesordnung:
1.) Begrüßung  u. Geschäftsbericht durch den  1.Vorsitzenden
2.) Bericht des Schriftführers
3.) Bericht des Kassiers
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gende Themen standen nach dem religiösen Impuls auf der 
Tagesordnung:

Kirchengemeinde Aßmannshardt – Aufgaben und Strukturen
Die Gottesdienste in der vergangenen Weihnachtszeit waren 
sehr gut besucht. An beiden Gottesdiensten in der St. Micha-
elskirche waren nur noch einzelne Plätze frei. Auch der orga-
nisatorische Ablauf hat dank aller Mitwirkenden sehr gut funk-
tioniert.

Die diesjährige Sternsinger-Aktion war wieder ein voller Erfolg. 
An alle Organisatoren und Mitwirkenden ein herzliches Ver-
gelt‘s Gott von Seiten des gesamten Kirchengemeinderates. 
Insgesamt konnten die Sternsinger eine Spendensumme in 
Höhe von 6.120,- € für Kinder in aller Welt sammeln. Hier auch 
ein großes Dankeschön an alle Spender.

Im Jahr 2022 stehen verschiedene Projekte in der Kirchenge-
meinde an: Bauschau von der Kirche und dem Pfarrhaus, Mi-
nistrantenhütte 2022, Einarbeitung in die Altarneugestaltung, 
Kirchturmsanierung, Organisation der Fronleichnamsprozessi-
on.

Kirche und Pfarrhaus
Die Orgel Instandsetzung ist abgeschlossen und bisher sind 
7.100,- € an Spendengelder für dieses Projekt eingegangen.
Aktuell liegt der Entwurf für einen Orgelpflegevertrag zur Prü-
fung bei der Diözese Rottenburg-Stuttgart vor.

Mitte April wird der neue Pater Sampath in die obere Wohnung 
vom Pfarrhaus einziehen. Dafür werden noch Einrichtungsge-
genstände organisiert und die letzten Reparaturen umgesetzt. 
Der untere Wohnungsbereich vom Pfarrhaus wird in Zukunft 
für die Gemeindearbeit, z.B. Ministranten, Sternsinger, Kir-
chengemeinderat, genutzt.

Verschiedenes zur Bekanntgabe und Diskussion
Ab dem 14.02.2022 soll laut den Landesvorgaben Ba-
den-Württemberg eine 3G Regelung (Genesen, Geimpft, Ge-
testet) bei allen Gottesdiensten gelten. Aktuell ist die Diözese 
mit dem Land Baden-Württemberg in Kontakt, ob und wie die-
ses umgesetzt werden muss.

Dieses Jahr gibt es in der Kirchengemeinde Aßmannshardt 
zwei Kommunionkinder. Die Feier der Erstkommunion wird zu-
sammen mit den Kommunionkindern aus Alberweiler in der 
St. Ulrichskirche in Alberweiler stattfinden.

Ingerkingen

Vereinsmitteilungen

Gesangverein „Frohsinn“ Ingerkingen e. V.        

Papiersammlungstermine 2022:

05.03.2022, 07.05.2022, 27.08.2022, 19.11.2022
Der Gesangverein „Frohsinn“ Ingerkingen plant auch dieses 
Jahr 2022 wieder Papiersammlungen. Wie man in den Medien 
informiert wurde ist der Rohstoff Altpapier in der Pandemiezeit 
knapp. Wir hoffen Sie sammeln fleißig mit und füllen ihr pri-

Aßmannshardt

Vereinsmitteilungen

Musikverein Aßmannshardt                                                              

Einladung zur Jahreshauptversammlung  
des Fördervereins des Musikvereins  Aßmannshardt e. V.

Die Jahreshauptversammlung findet am Sonntag, 06.03.2022 
um 10:00 Uhr im Sportheim statt. Hierzu laden wir alle Mitglie-
der und Interessierte herzlich ein.

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Bericht des Vorsitzenden
2. Bericht des Schriftführers
3. Kassenbericht
4. Entlastung der Vorstandschaft
5. Wahlen
6. Verschiedenes

Wünsche und Anträge, die in die Tagesordnung aufgenommen 
werden sollen, sind bis 27.02.2022 schriftlich an den Vorsit-
zenden Bernd Biffar zu richten.

Einladung zur Jahreshauptversammlung  
des Musikvereins Aßmannshardt e. V.

Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung des Förderver-
eins findet die Jahreshauptversammlung des Musikvereins Aß-
mannshardt e. V. statt. Alle Musiker, Ehrenmitglieder, passive 
Mitglieder sowie Freunde und Gönner des Musikvereins sind 
herzlich eingeladen.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Bericht des Vorsitzenden
4. Bericht des Schriftführers
5. Bericht des Kassiers
6. Bericht des Kassenprüfers
7. Bericht des Jugendleiters
8. Bericht des Dirigenten
9. Entlastung der Vorstandschaft
10. Wahlen
11. Ehrungen
12. Verschiedenes

Wünsche und Anträge, die in die Tagesordnung aufgenommen 
werden sollen, sind bis 27.02.2022 schriftlich an den 1. Vorsit-
zenden Florian Kramer zu richten. Die Durchführung der Ver-
sammlung erfolgt gemäß der aktuellen Corona-Verordnung.
  

Pfarrgemeinde St. Michael

Gestaltete eucharistische Anbetung

Am Mittwoch, 16. Februar 2022 von 18.30 Uhr bis 19.15 Uhr 
in der Kirche. Herzliche Einladung an alle Interessierten. Bitte 
bringen Sie Ihr Gotteslob mit.

Kirchengemeinderatssitzung

Kirchengemeinderatssitzung am Donnerstag, 03. Februar 
2022 / 20:00 Uhr Am 03.02.2022 fand in Aßmannshardt die 
Sitzung des Kirchengemeinderats (Videokonferenz) statt. Fol-
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Es gelten die aktuellen Corona Regeln ! Unterstützen Sie den 
SVS mit ihrem Besuch 

Das Sportheimteam

Obst- und Gartenbauverein Schemmerberg e. V.  
 
Baumschneidekurs am 25. Februar

Am Freitag, 25. Februar findet auf dem Dorfplatz Schemmer-
berg ein Baumschneidekurs mit Fachwart Christian Heubaum 
statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr.

Jetzt im Februar ist die beste Schnittzeit für Gehölze. Deshalb 
bietet der Garten- und Obstbau einen Baumschneidekurs an. 
Inhalte des zweieinhalb stündigen Kurses sind der fachgerech-
te Erziehungsschnitt an Jungbäumen sowie Maßnahmen zur 
Pflege und Erhaltung alter Obstbaumbestände.

Die Teilnehmer lernen die richtigen Techniken für den Schnitt 
an Jung- und Altbäumen kennen. Zusätzlich vermittelt der Kurs 
Hintergrundwissen zur Kunst des Baumschneidens. Angeleitet 
werden die Kursteilnehmer von Christian Heubaum, Fachwart 
für Obst- und Garten. Benötigt wird der Witterung angepasste 
Kleidung, Werkzeug muss nicht mitgebracht werden. Die Kurs-
gebühr übernimmt der Obst- und Gartenbauverein Schemmer-
berg.

Mitgliederversammlung am 12. März

Die diesjährige Mitgliederversammlung des Obst- und 
Gartenbauvereins Schemmerberg ist am 
Samstag, 12. März, geplant.
Pandemiebedingt fand im Jahr 2021 keine Mitgliederver-
sammlung statt, sodass in diesem Jahr für zwei Jahre (2020 
und 2021) Rechenschaftsberichte anstehen. Des Weiteren fin-
den Wahlen und Ehrungen statt. Der Veranstaltungsort steht 
derzeit noch nicht fest und wird zeitnah bekannt gegeben.

Allgemeine Nachrichten

Landratsamt Biberach

Corona-Schutzimpfung
Auf Wunsch vieler Eltern: Deutsches Rotes Kreuz ändert Uhr-
zeiten   für regelmäßigen Termin für Kinder im Impfstützpunkt 
Biberach
Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat den regelmäßigen Impf-
termin für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren im 
Impfstützpunkt in der Stadthalle Biberach angepasst. Damit 
reagiert das DRK auf den Wunsch vieler Eltern, einen späteren 
Termin anzubieten. Das Impfangebot startet ab sofort immer 
donnerstags um 16 Uhr im Impfstützpunkt Biberach. Bis 19 
Uhr können Eltern mit ihren fünf- bis elf- jährigen Mädchen 
und Jungen in die Stadthalle kommen, um  sie gegen das Co-
ronavirus impfen zu lassen.

Weitere Termine speziell für die Altersgruppe der fünf- bis elf-
jährigen Kinder finden am Samstag, 12. Februar von 10 bis 13 
Uhr im Stützpunkt Riedlingen, am Freitag, 18. Februar von 14 
bis 17 Uhr im Stützpunkt Erolzheim und am Samstag,
19. Februar von 14 bis 17 Uhr im Stützpunkt Laupheim statt.

Alle Impfangebote des mobilen Impfteams werden laufend auf 
der Homepage des Landkreises Biberach unter Impfangebote 
(biberach.de) aktualisiert.

vates Altpapierlager für uns bis zum März (bei Kapazitätspro-
bleme mit Zeitungen können sie gern mit der Vorstandschaft 
Kontakt aufnehmen) und legen dann wie gewohnt ihr Altpa-
pier, getrennt zwischen Haushalts- und Mischpapier, gebün-
delt oder in Kartons, am Straßenrand an den oben genannten 
Samstagterminen ab 9.00 Uhr für uns bereit. Wir hoffen, dass 
Gesundheit und Wetter den Papiersammlern wohlgesonnen 
sind und die Aktionen unter den entsprechenden Corona-Auf-
lagen machbar sind.

Herzlichen Dank – Ihr Gesangverein „Frohsinn“ Ingerkingen

Weiterhin Pause der Singstunden  
wegen der Coronavirus-Pandemie

 Laut aktueller Corona-Verordnung (Stand27.12.2021 und
28.01.2022) ist Singen in geschlossenen Räumen nur er-
laubt: mit Maske, Abstand 2 Meter, Hygiene-Verordnung nach 
Sieben-Tage-Hospitalisierung-Inzidenz Werte-Staffelung der 
jeweilig aktuellen Alarmstufen und Zugangsberechtigung 3G, 
2G, 2G+. Da unsere Festhalle Ingerkinngen im Abbruch- und 
Rückbau-Modus besteht, kann auch kein großer Raum in In-
gerkingen genutzt werden. So bleibt unserem Gesangverein
keine Möglichkeit Chorproben anzubieten. Wenn die Gefahr 
nicht mehr so groß ist, werden wir wieder mit den Singstun-
den starten, haltet durch. Wir können euch nur empfehlen in 
der bald beginnenden und doch ausfallenden Fasnet, eine Fa-
milienpolonaise mit fröhlichen Liedern singend zu Hause zu 
machen.

Bleibt gesund!

Pfarrgemeinde St. Ulrich

Vorstellung der Kommunionkinder

Am vergangenen Sonntag durften sich die Erstkommunionkin-
der aus Ingerkingen beim Gottesdienst persönlich vorstellen.
Sr. Viktoria begrüßte zu Beginn des Gottesdienstes besonders 
die Kommunionkinder und deren Familien. Pfarrer Krug warb 
in seiner freien Predigt und im Dialog mit den angehenden 
Kommunionkindern mit einigen Beispielen um Vertrauen zu 
Jesus. Diese könnten sich in allen Situationen stets an diesen 
wenden und auf ihn verlassen. Ein Dank gilt der Musikgruppe 
für die schöne Begleitung des Gottesdienstes sowie Schwester
Viktoria und Pfarrer Krug für den schönen Familien- und Kind-
gerechten Gottesdienst! Ein weiterer Dank an alle Mitwirken-
den!

Unserer Erstkommunionkinder sind:
Ivonne Braunger, Leonie Bieger, Linus Romer, Jannis Silz, Jo-
hanna Steinle, Lucas Weber, Lukas Weber und Joshua Würfel.

Wir wünschen den Kindern und ihren Familien eine schöne 
Vorbereitungszeit auf die Erstkommunion!

Schemmerberg

Vereinsmitteilungen

SV Schemmerberg e. V.                                            

Öffnungszeiten Sportheim :

Sonntag            13.02.2022                 ab 17.00 Uhr geöffnet

Wir freuen uns euch im neuen Jahr wieder begrüßen zu dürfen!
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htpps://us02web.zoom.us/j/82677415375, Meeting-ID: 
83677415375. Weitere Infos unter: facebook-One Billion Ri-
sing, Instagram: onebillionrising_Biberach.

Ferner wird am Samstag, 26.Februar 2022 von 13 Uhr bis 
17.30 Uhr ein Workshop „Sicherheit im Alltag- Selbstbehaup-
tungstraining für Frauen“ im Alfons-Auer-Haus   in   Biberach   
angeboten.   Mehr   Informationen   und   Anmeldung   unter 
www.keb-bc-slg.de.

Daneben beteiligen sich im Februar mehrere Biberacher Bä-
ckereien wie bereits in den Vorjahren mit einer Bäckertütenak-
tion „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ an der Aktion.

Im Mai und Juni 2022 finden vom Kreisjugendreferat organi-
sierte Selbstbehauptungskurse für Mädchen und Jungen und 
Eltern mit Kind statt. Mehr Informationen dazu unter 
www.ju-bib.de

Neues STÄRKE-Kursangebot für Eltern

Für mehr Freude, Leichtigkeit und Sicherheit in der Erziehung: 
Starke Eltern – Starke Kinder®  in Biberach
Im Rahmen des Landesprogramms STÄRKE startet im Februar 
ein Kursangebot für alle Mütter und Väter, die mehr Freude, 
Leichtigkeit und zugleich mehr Sicherheit in der Erziehung er-
reichen möchten.

„Eltern sein kann ganz schön anstrengend sein!“ Davon geht 
der weit bekannte und bewährte Elternkurs nach dem Konzept 
des Deutschen Kinderschutzbundes aus. Zum Beispiel, wenn 
man alles zehnmal sagen muss, wenn sich das Kind mitten 
in der Stadt auf den Boden schmeißt, weil es seinen Willen 
nicht bekommt oder wenn es tagtäglich seine Sachen auf den 
Boden wirft, obwohl vereinbart war, dass alles weggeräumt 
wird. Und das, obwohl doch eigentlich alle Eltern mehr Spaß 
mit ihren Kindern wollen. Die Kursleiterinnen möchten Väter 
und Mütter mit Hilfe der Kursinhalte unterstützen, ihren Fami-
lienalltag gelassener und souveräner meistern zu können. Der 
Elternkurs Starke Eltern – Starke Kinder® möchte einerseits 
erfolgreich ausprobierte Strategien in der Kindererziehung 
weitergeben  und gleichzeitig Eltern miteinander ins Gespräch  
bringen.  Bewährte Erziehungstipps werden im Kurs diskutiert 
und können dann im Alltag ausprobiert werden. Der Kurs rich-
tet sich an Eltern mit Kindern aller Altersklassen. Finanziert 
wird der Kurs durch das Landesprogramm STÄRKE, sodass 
für die Teilnehmer keine Gebühren anfallen. Begleitet wird der 
Kurs von zwei Familientherapeutinnen.

Starke Eltern – Starke Kinder® beginnt am Montag, 21. Fe-
bruar und wird dann jeweils montags von 19 bis 20.30 Uhr 
an sieben weiteren Terminen fortgesetzt. Der Kurs findet im 
Jugendhaus, Breslaustraße 19, in Biberach statt. Für die Teil- 
nahme am Kurs gilt die 2G-Regel.

Information und Anmeldung:
Für weitere Informationen und Anmeldungen können sich inte-
ressierte Eltern an die Kursleiterinnen Ute Kuhlmann unter der 
Telefonnummer 07351 526435 oder an Theresa Hauel-Bügler 
unter 07351 14463 wenden.

Die Biberacher Ernährungsakademie (B-EA)  
informiert: 

Online-Reihe „Gemüse aus der Region“ 
startet mit dem Thema „Wurzelgemüse“
Die  Biberacher  Ernährungsakademie  (B-EA)  bietet  mit  der
Reihe „Gemüse aus der Region“ ein neues Online-Angebot 
an. Einmal monatlich wird in einem Vortrag mit Vorführung 
eine Gemüsefamilie unter die Lupe genommen. Im Februar 
steht das Wurzelgemüse im Mittelpunkt der kostenfreien On-
line- Veranstaltung. Der Vortrag zum Thema „Wurzelgemüse“ 

Das Kreisforstamt informiert:

Online-Angebot der Waldpädagogik: 
Spiele, Naturwissen und Bastelideen rund um den Wald
Durch die hohen Corona-Infektionszahlen können viele wald-
pädagogische Veranstaltungen mit Gruppen nicht stattfinden. 
Das Waldpädagogik-Team des Kreisforstamtes hat daher ein 
Online-Angebot zusammengestellt und lädt ein, den Wald ei-
genständig zu erforschen.

Wie finden die Waldtiere bei Schnee ihre Nahrung? Wie kann 
man die Bäume im Winter an den Knospen erkennen? Antwor-
ten auf diese und viele andere Fragen werden  auf  der  Wald-
pädagogik-Internetseite  des  Kreisforstamtes   www.biberach.
de/wald/waldpaedagogik.html spielerisch erklärt.

Die Bastelvorschläge, Aktivitäten und Spiele rund um den 
Wald sind besonders für Familien und Kinder gedacht.

Die Gleichstellungsbeauftragte für 
den Landkreis Biberach informiert:

„One Billion Rising“: Online-Veranstaltung mit Tanz und Infor-
mation zum Aktionstag gegen Gewalt an Mädchen und Frauen
Am Montag, 14. Februar 2022 findet die weltweite Aktion „One 
Billion Rising“ statt. An diesem Tag zeigen sich Jugendliche, 
Frauen und Männer rund um den Globus solidarisch gegen Ge-
walt an Mädchen und Frauen. Zentrales Zeichen dabei ist der 
Aktionstanz „Break the chain“. Die Biberacher Aktionsgruppe 
„One Billion Rising“ beteiligt sich in diesem Jahr mit einer On-
line-Veranstaltung am Aktionstag.

Weltweit ist oder war jede dritte Frau in ihrem Leben bereits 
Opfer von Gewalt, wurde geschlagen, zu sexuellem Kontakt 
gezwungen, vergewaltigt oder in anderer Form misshandelt. 
„One Billion Rising“ (eine Milliarde erhebt sich) ist ein globaler 
Streik, eine Einladung zum Tanz, ein Akt weltweiter Solidari-
tät sowie eine Demonstration, die zum Ausdruck bringt, dass 
Menschen sich weigern, Gewalt gegen Mädchen und Frauen 
als unabänderliche Tatsache hinzunehmen. Auch in Deutsch-
land erfahren bis heute Mädchen und Frauen körperliche oder 
sexuelle Gewalt, oftmals in der Ehe oder Partnerschaft, wer-
den Opfer einer Vergewaltigung oder eines Femizids.

Die Biberacher Aktionsgruppe One Billion Rising Biberach will 
ein klares Nein zu Gewalthandlungen an Frauen und Mädchen 
setzen und ist deshalb in diesem Jahr wieder mit einer Akti-
on dabei. Aufgrund der Coronapandemie verzichtet sie auf 
eine gemeinsame Tanzaktion auf dem Biberacher Marktplatz, 
sondern bietet am Aktionstag eine digitale Veranstaltung an. 
„Gewalt gegen Frauen und Mädchen und Gewalt überhaupt 
dürfen keinen Platz in unserer Gesellschaft haben. Deshalb 
setzen wir mit unseren Aktionen ein klares Signal gegen Ge-
walt in jeglicher Form“, sagen Sigrid Arnold, Gleichstellungsbe-
auftragte für den Landkreis Biberach, und Rouven Klook von 
der Agenda „Geschlechter gerecht“.

Die Online-Veranstaltung startet am Montag, 14. Februar, um 
17.30 Uhr mit einem kurzen Einüben des Aktionstanzes un-
ter Anleitung der Tanztrainerin Annika Marius. Von 18.30 Uhr 
bis 19.30 Uhr wechseln sich Poetry-Lesungen mit einem Text 
von Teresa Reichl und Informationen der Gewaltambulanz Ulm 
sowie der Fachberatungs-und Anlaufstelle „Brennessel e.V.“ 
ab. In einem Interview wird die Stuttgarter Studentin Vanes-
sa Ruckh über ihre Motivation zur Herausgabe ihres Magazins 
„Sexzine“, das sich gegen sexuelle Gewalt und Catcalling im 
öffentlichen Raum wendet, berichten. Die von Tobias Mein-
hold moderierte Veranstaltung wird aufgezeichnet und kann 
zu einem späteren Zeitpunkt auf dem Youtube-Kanal der Stadt 
Biberach OBR abgerufen werden.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Eine An-
meldung ist nicht erforderlich. Zugang mit folgendem Link: 
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stellten sucht der gesetzliche Rentenversicherungsträger noch 
Interessenten. Nach der Prüfung werden die Nachwuchskräf-
te bei entsprechender Leistung unbefristet als Beamte oder 
Tarifangestellte in den öffentlichen Dienst übernommen. Sie 
können dann nicht nur an den Hauptstandorten in Karlsruhe 
und Stuttgart arbeiten, sondern auch in den Regionalzentren 
und Außenstellen der DRV im ganzen Land: von Schwäbisch 
Hall bis Freiburg, von Ravensburg bis Mannheim. Die DRV 
Baden-Württemberg bietet jungen Menschen flexible, famili-
enfreundliche Arbeitszeiten und gute Aufstiegschancen. Wer 
mehr über die Ausbildung bei der DRV wissen oder sich um 
einen Ausbildungs- oder Studienplatz bewerben möchte, findet 
weitere Informationen auf  www.kluge-koepfe-fuer-die-rente.
de. Auf Facebook und Instagram berichten die Nachwuchs-
kräfte unter »Kluge Köpfe für die Rente« regelmäßig über ihre 
Ausbildung und ihre Erfahrungen als Studierende im Dualen 
Studium.

Kreishandwerkerschaft Biberach

Buchhaltung im Handwerksbetrieb 
sowie Lohn- und Gehaltsabrechnung
Die Kreishandwerkerschaft Biberach bietet mit der erfahre-
nen Dozentin Edeltraud Ziegler von 12. März bis 2. April (3 
x samstags) einen berufsbegleitenden Grundlagenkurs „Lohn- 
und Gehaltsabrechnung“  und  von  30.  April  bis  9.  Juli  (8  
x  samstags)  einen  Grundlagenkurs „Buchhaltung im Hand-
werksbetrieb“ an. In beiden Kursen werden praxisbezogene 
Fallbeispiele mit praktischer Anwendung unter Einsatz von 
branchenüblicher Software behandelt. 

Jeder Kurs kann separat belegt werden. Wenn ESF-Plus-Fach-
kursförderung bewilligt wird, erhalten Teilnehmende bis zum 
54. Lebensjahr 25 %, ab dem 55. Lebensjahr 50 % Zuschuss. 
Teilnehmende ohne Berufs- und ohne Studienabschluss wer-
den mit 50 % bezuschusst. Gefördert werden Beschäftigte und 
Unternehmen, wobei entweder der Wohnort oder der Beschäf-
tigungsort in Baden- Württemberg liegen muss.

Genauere Informationen und Anmeldungen bei der Kreishand-
werkerschaft Biberach, Prinz- Eugen-Weg 17, Telefon 07351 / 
5092-33, u.kammerer@kreishandwerkerschaft-bc.de oder
www@kreishandwerkerschaft-bc.de

Matthias-Erzberger-Schule Biberach

Fachschule für Sozialpädagogik
An der Matthias-Erzberger-Schule Biberach bieten wir Schul-
plätze zur:

-   Ausbildung von staatlich anerkannten Erzieherinnen und Er-
ziehern in Vollzeit, Teilzeit und in praxisintegrierter Form.

Aufnahmevoraussetzungen:

• Mittlerer Bildungsabschluss mit Kinderpflegeausbildung 
oder einem einjährigen Berufskolleg für Sozialpädagogik

• Mittlerer Bildungsabschluss mit Berufsabschluss und ei-
nem sechswöchigen Praktikum

• Abitur oder Fachhochschulreife mit einem sechswöchigen 
Praktikum

• Mittlerer Bildungsabschluss mit Familienzeit (3 Jahre) und 
einem sechswöchigen Praktikum und ein Praktikumsplatz 
in einer sozialpädagogischen Einrichtung (Vollzeit, Teilzeit) 
bzw. ein Arbeitsvertrag bei einem Träger einer sozialpäda-
gogischen Einrichtung (praxisintegriert).

Nach erfolgreichem Abschluss wird die Berufsbezeichnung 
staatlich anerkannte Erzieherin/staatlich anerkannter Erzie-
her erworben.

findet am Montag, 21. Februar, von 17 bis 18.30 Uhr statt. An-
meldung und weitere Informationen gibt es telefonisch unter 
07351 52-6702 oder per E-Mail an post@b-ea.info.

Das Landratsamt informiert:

Online-Fachtag für pädagogische Fachkräfte zum
Thema „Vielfalt in der KiTa leben“
Das Landratsamt Biberach veranstaltet einen Fachtag zum
Thema Diversität „Vielfalt in der KiTa leben“. Der Fachtag fin-
det am Donnerstag, 17. März 2022 von 8.30 bis 15.30 Uhr 
online über das Programm „zoom“ statt. Kooperationspartner 
sind der Frühförderverbund des Landkreises Biberach, der 
Modellversuch Inklusion des Landkreises Biberach, die Stif-
tung KBZO Kindergarten/Frühförderung, die KiTa Warthausen 
und der Landesverband Kath. Kindertagesstätten e.V.

Unsere Gesellschaft und damit auch die gesellschaftliche 
Realität in der Kindertagesbetreuung sind durch eine immer 
größer werdende individuelle, soziale und kulturelle Vielfalt 
gekennzeichnet. Dadurch werden pädagogische Fachkräfte, 
im Hinblick auf den Umgang mit Vielfalt und ihren zahlreichen 
Dimensionen im Kita-Alltag vor große Herausforderungen 
gestellt. Bei dem Fachtag „Vielfalt in der KiTa leben“ werden 
unterschiedliche Aspekte genauer beleuchtet und praktische 
Umsetzungsmöglichkeiten in der KiTa aufgezeigt.

Eröffnet wird der Fachtag mit einem Impulsvortrag von Prof. 
Dr. Beate Steinhilber, Professorin em. für Soziale Arbeit und 
Pädagogik an der Evangelischen Hochschule Freiburg. An-
schließend werden verschiedene Workshops angeboten. Refe-
rentinnen der Workshops sind das Team des Modellversuchs 
Inklusion des Landkreises Biberach, Heidi Fischer, Leiterin der 
Fachschule für Heilpädagogik am Institut für soziale Berufe 
Ravensburg und Margit Göpper, Lehrerin an der Fachschule 
für Sozialpädagogik an der Matthias-Erzberger-Schule Biber-
ach.

Anmeldeschluss für die Online-Veranstaltung ist Donnerstag, 
3. März 2022. Mehr Information und Anmeldung:  
www.biberach.de/diversitaet

Sana Kliniken Landkreis Biberach

Qualifizierte Schlaganfallbehandlung 
in der Regionalen Stroke Unit

Patienten profitieren von weiterer Therapiemöglichkeit am
Biberacher Sana Klinikum
Jährlich erleiden über 260.000 Menschen in Deutschland ei-
nen Schlaganfall. Dabei ist jeder Schlaganfallpatient ein Not-
fall, der so schnell wie möglich in einer für die entsprechende 
Diagnostik und Therapie spezialisierten Klinik behandelt wer-
den muss. Für die optimale Versorgung, besonders von schwe-
ren Schlaganfällen, wurde nun in der zertifizierten Regionalen 
Stroke Unit des Biberacher Zentralkrankenhauses mit der me-
chanischen Thrombektomie eine neue Therapieform vor Ort 
etabliert.

Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg

Ausbildung im öffentlichen Dienst:
Kluge Köpfe für die Rente gesucht
Dieses Jahr werden bei der Deutschen Rentenversicherung 
(DRV) Baden- Württemberg fast 130 Nachwuchskräfte neu 
eingestellt. Für den Ausbildungsbeginn September 2022 sind 
in drei Ausbildungsberufen noch Plätze frei, teilt die DRV Ba-
den-Württemberg jetzt mit. Für die beiden Studiengänge im 
gehobenen Dienst zum Bachelor of Laws (Rentenversiche-
rung) und zum Bachelor of Science (Wirtschaftsinformatik) 
sowie für die Ausbildung zum Sozialversicherungsfachange-
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Agentur für Arbeit Ulm

Beschäftigung schwerbehinderter Menschen – 
Bußgeld vermeiden

Betriebe und Verwaltungen mit zwanzig und mehr Beschäf-
tigten sind verpflichtet, fünf Prozent ihrer Arbeitsplätze mit 
schwerbehinderten Menschen zu besetzen. Andernfalls muss 
für jeden nicht besetzten Pflichtplatz eine Ausgleichsabgabe 
an das zuständige Integrationsamt gezahlt werden. Die Höhe 
dieser Abgabe ist abhängig von der Beschäftigungsquote.

Viele Arbeitgeber haben ihre Meldung bereits der örtlichen 
Arbeitsagentur zugeleitet. Arbeitgeber, die ihrer Meldepflicht 
noch nicht nachgekommen sind, können dies noch bis zum 
31. März nachholen. So wird eine Ordnungswidrigkeit vermie-
den, denn ist eine Anzeige unvollständig, falsch ausgefüllt oder 
geht sie verspätet ein, kann dies mit einem Bußgeld geahndet 
werden. Eine Fristverlängerung ist nicht möglich.

Hinweise zum Anzeigeverfahren und IW-Elan, die Software für 
die elektronische Abwicklung, wurden bereits im Januar den 
Betrieben und Verwaltungen zugesandt.

Fragen rund um das Anzeigeverfahren werden wochentags 
von 09:30 Uhr bis 11:30 Uhr unter der Rufnummer 07161 
9770-333 beantwortet. Dieses Serviceangebot richtet sich an 
Arbeitgeber im Bezirk der Agentur für Arbeit Ulm.

Veranstaltungshinweis

Moderne Bewerbungen für Schüler
Am Dienstag, den 22. Februar bietet die Agentur für Arbeit Ulm 
wieder die Online- Veranstaltung für Schülerinnen und Schüler 
zum Thema moderne Bewerbungen an. Inhaltlich geht es da-
rum, wie Bewerbungen heute aussehen sollten, wie Anschrei-
ben gestaltet werden können und worin die Unterschiede zwi-
schen einer klassischen Bewerbung, einer Email-Bewerbung 
und einer Bewerbung über Online-Portale liegen. Zudem wird 
darüber informiert, wo Bewerbungsvorlagen zu finden sind 
und was für eine gute Bewerbung generell zu beachten ist. Die 
zweistündige Veranstaltung startet um 14 Uhr. Eine Anmel-
dung ist erforderlich unter  Ulm.BIZ@arbeitsagentur.de oder 
telefonisch über die regionale Berufsberatungshotline unter 
0731 160-888.

Der Link zum Videokonferenzportal wird nach bestätigter An-
meldung zugesandt. Zur Teilnahme werden ein Computer mit 
Headset oder ersatzweise ein Notebook, Tablet oder Smart-
phone benötigt. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Wir bieten auch Schulplätze für alle im 1jährigen Berufskol-
leg für Sozialpädagogik, die nach dem Mittleren Bildungsab-
schluss in die ErzieherInnen-Ausbildung einsteigen möchten. 
Auch hier wird ein Praktikumsplatz in einer sozialpädagogi-
schen Einrichtung benötigt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Schauen Sie auf der Home-
page (www.mes-bc.de) der Matthias- Erzberger-Schule, Abtei-
lung Sozialpädagogik und Kinderpflege, vorbei. Hier finden Sie 
die Flyer aller oben genannten Schularten. Wir sind per E-Mail 
erreichbar: sek.mes@biberach.de  oder rufen Sie uns unter 
der Telefonnummer 07351 346 215 an.

Denkmalschutzpreis Baden-Württemberg 2022 
für private Eigentümer

Der Denkmalschutzpreis des Schwäbischen Heimatbund e. V. 
würdigt die denkmalgerechte Erhaltung und Neunutzung histo-
rischer Gebäude. Teilnehmen können private Eigentümer, die 
in den vergangenen vier Jahren ihren Altbau erneuert, saniert 
oder renoviert und damit erhalten haben. Nicht zwingend für 
die Teilnahme ist, dass das Objekt unter Denkmalschutz steht.
Der Denkmalschutzpreis ist dotiert mit jeweils 5.000  € für 
fünf Preisträger. Bewerben können Sie sich bis zum 30. April 
2022.  Die öffentliche Preisvergabe findet Anfang 2023  statt.

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.denkmalschutzpreis.de

Caritas Biberach-Saulgau

Biberacher Weg: „Kurs Demenz – Wissen für Zuhause“
Am Dienstag, den 23. Februar 2022 startet der umfassende 
Onlinekurs: „Demenz – Wissen für Zuhause“ mit dem Modul 1 
mit insgesamt 10 Terminen.

Menschen mit einer dementiellen Erkrankung zu betreuen, 
zu pflegen und zu aktivieren, ist für Angehörige, ehrenamtlich 
Engagierte und Fachkräfte eine Herausforderung. Deswegen 
bieten verschiedene Institutionen innerhalb des Netzwerk De-
menz im Landkreis Biberach diesen Kurs an. Das Programm 
beinhaltet Informationen zum Krankheitsverlauf, zu den Leis-
tungen der Pflegekassen, zum Umgang und zur Alltagsbeglei-
tung sowie zum Betreuungsrecht. Die Dozenten sind Fachleute 
mit langjähriger Erfahrung.

Eine Teilnahmebestätigung wird am Ende des Kurses über-
geben. Ein Teilnehmerbeitrag entsteht nicht, er wird von den 
Pflegekassen übernommen. Schriftliche Kursanmeldung bei: 
Daniela Wiedemann, Caritas Biberach-Saulgau, Kolpingstr. 
43, 88400 Biberach, E-Mail:  hia@caritas-biberach-saulgau.
de Weitere Informationen unter:  www.netzwerk-demenz-bc.de


